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Teil 1

Stadtebaulicher Teil

1.1

Planungsgegenstand

Anlass und Erforderlichkeit der Planung

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen stellt den Bebauungsplan Nr. 18
,Einzelhandel und Wohnen an der Hauptstrale“ in Bargeshagen auf. Die Auf-
stellung des Bebauungsplanes erfolgt im zweistufigen Regelverfahren im Zu-
sammenhang mit der 5. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde.

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen hat sich in den vergangenen Jah-
ren seit der politischen Wende in den 1990iger Jahren positiv entwickelt. Es hat
sich eine solide Struktur der Ortsteile innerhalb der Gemeinde und des Ge-
meindegebietes entwickelt. Neben der Entwicklung des Wohnens hat sich in
Bargeshagen ein leistungsfahiges Gewerbegebiet etabliert. Daneben ist mit
dem Pandino eine Sport- und Freizeitanlage vorhanden, die tUber die Gemeinde
hinaus in der Region bekannt ist. Die Erweiterung des Gewerbegebietes wurde
mit dem B-Plan Nr. 10 bereits realisiert und die gewerbliche Ansiedlung schrei-
tet voran. Darlber hinaus gibt es eine gut strukturierte sportive und Freizeitinf-
rastruktur, die durch die Gemeinde und die Vereine weiter gestarkt und verbes-
sert wird. Die Gemeinde besitzt eine Uberdurchschnittlich gute Infrastrukturaus-
stattung. Es zeigt sich, dass zusatzlich zu den vorhandenen Wohnbebauungen
der Einzel- und Doppelhauser auch ein Bedarf an Mehrfamilienhausern besteht.
Das Angebot in diesem Segment zu erweitern, ist das stadtebauliche Ziel der
Gemeinde. Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist es, die Wohnfunktion
in der Gemeinde zu starken und einen Bevolkerungsriickgang zu vermeiden. Es
besteht die Nachfrage an veranderten Wohnformen in der Gemeinde. Hierbei
soll insbesondere die ortsansassige Bevolkerung mit einem Bedarf von senio-
rengerechtem Wohnraum versorgt werden. Dadurch wird gesichert, dass die
Einwohner in der Gemeinde verbleiben kénnen und im gleichen Zuge Wohnei-
gentum entweder an jungere Familienmitglieder oder an andere Interessierte
Ubereignet werden kann.

Die Gemeinde beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 18
vordringlich die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fur die Er-
richtung von Mehrfamilienhdusern auf gemeindeeigenen Grundsticken. Mit der
Aufstellung des Bebauungsplanes sollen weiterhin die Voraussetzungen ge-
schaffen werden, einen dringend bendétigten Nahversorgungsstandort mit einer
Verkaufsflache von mdglichst 2.000 m? planungsrechtlich vorzubereiten und
langfristig Entwicklungsmdglichkeiten fir den noch immer vorhandenen Bedarf
an Einzel- und Doppelhauser zu sichern. Die Flache ist aufgrund ihrer Lage in-
nerhalb der bebauten Ortslage geeignet, die Anforderungen an eine nachhaltige
Stadtentwicklung zu erfullen.

Die Gemeinde ist daran interessiert, einen Vollsortimenter anzusiedeln. Auf-
grund der Anforderungen an die Ver- und Entsorgung und der Bevolkerungs-
struktur wird allein die Ansiedlung eines Discounters nicht mehr als ausreichend
angesehen. Aus diesem Grunde hat sich auch die urspriinglich beabsichtigte
VerkaufsflachengréfRe von 1.200 m? auf 2.000 m? fir einen Vollsortimenter er-
hoht, weil dies durch Begehrlichkeiten kundgetan wurde. Die Gemeinde Ad-
mannshagen-Bargeshagen legt dabei mehr Wert auf die Ansiedlung des Voll-
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1.2

sortimenters als auf die Realisierung der derzeit bekanntgegebenen Verkaufs-
raumflachengrofle. Die Verkaufsraumflachengréfe von 2.000 m? fur einen Voll-
sortimenter entspricht dem derzeitigen Kenntnisstand und Abstimmungen mit
Interessenten flr eine Ansiedlung im Gemeindegebiet.

Im Rahmen einer gesamtkonzeptionellen Betrachtung wurde das stadtebauli-
che Konzept flir den Gesamtbereich sldlich der Hauptstral’e B 105 seinerzeit
bereits in einer Anlage dargestellt (2019). Das stadtebauliche Konzept wird die-
ser Begrindung beigeflgt. Unter Berlcksichtigung der Innenbereichs- und
Strukturanalyse wird der Bereich des Plangebietes sidlich der B 105 auf der
am besten geeignetsten Flache im Gemeindegebiet entwickelt.

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen hat friihzeitig im Rahmen der Pla-
nungsanzeige gemalf} § 17 Landesplanungsgesetz die stadtebaulichen Zielset-
zungen mit dem Amt fur Raumordnung und Landesplanung sowie dem Land-
kreis Rostock, Regional- und Bauleitplanung abgestimmt. Die Stellungnahmen
seitens des Landkreises und seitens des Amtes fir Raumordnung und Landes-
planung wurden zur Planungsanzeige 2020 eingeholt. Seinerzeit konnte eine
Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung noch nicht
hergestellt werden. Unter Berlicksichtigung des heutigen Kenntnisstandes und
der heutigen Anforderungen an die Entwicklungen im Gemeindegebiet fuhrt die
Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen die Planung fort und stimmt sich er-
neut mit den flir Raumordnung und Landesplanung zustandigen Behérden und
Stellen ab.

Stadtebauliche Entwicklungsziele der Planung

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen beabsichtigt die Schaffung der
planungsrechtlichen Voraussetzungen flr die Ansiedlung eines Einzelhandels-
betriebes fir die verbrauchernahe Grundversorgung und die Ausweisung eines
Wohnstandortes.

Die Gemeinde legt Wert darauf, dass es sich um einen Vollsortimenter handelt,
um die Qualitadtsanspriche innerhalb des Gemeindegebietes zu erflllen.

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen diskutiert die Entwicklung fiir das
Gemeindegebiet auf der Ebene des Flachennutzungsplanes. Dabei werden
insbesondere die Anforderungen an die Wohn- und Gewerbeentwicklung und
die Versorgung mit Einzelhandelseinrichtungen erortert.

In den vergangenen Jahren hatte die Gemeinde auf der Ebene der Larmminde-
rungsplanung Mdoglichkeiten fir die Verbesserung des Verkehrsflusses unter-
sucht. Dabei spielte auch die Entlastung des Knotenpunktes der B 105 mit dem
Admannshager Damm eine grof3e Rolle. Mittlerweile wurde die Situation
dadurch entscharft, dass eine entsprechende Aufweitung erfolgt ist und eine
gesonderte Abbiegespur fir den Admannshager Damm sowohl aus westlicher
als auch aus 0stlicher Richtung realisiert wurden. Durch eine lichtsignalgeregel-
te Kreuzung ergibt sich eine verbesserte Situation fur Sicherheit und Leichtig-
keit des Verkehrs. Dieser Knotenpunkt ist auch im Rahmen der Betrachtung
des stadtebaulichen Gesamtkonzeptes flir den stdlichen Bereich der Ortslage
Bargeshagen von Bedeutung und wichtig. Im Rahmen der Aufstellung der Bau-
leitplanung wurde auch der Ersatz des lichtsignalgeregelten Knotenpunktes
durch einen Kreisverkehr in Betracht gezogen. Durch die verkehrstechnische
Untersuchung (Bernard Gruppe) wurde jedoch ermittelt, dass ein vierarmiger
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Knotenpunkt hinreichend ist, um die zusatzlichen Verkehre abzuwickeln oder zu
regeln. Uber die zusatzliche stdliche Anbindung soll der in Aufstellung befindli-
che Bebauungsplan Nr. 18 verkehrlich angebunden werden. Uber einen Frei-
haltebereich und Sichtbereich in stdliche Richtung soll die Blickbeziehung in
die offene Landschaft und eine Zasur zwischen dem 6stlich und westlich bebau-
ten Bereich erhalten bleiben.

Im weiteren Planverfahren wird sich zeigen, inwiefern die Verkehrsflachen Be-
standteil des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes bleiben oder eines
gesonderten Verfahrens bedirfen. In jedem Falle werden die 6rtlichen Ver-
kehrsflachen festgesetzt, die fur die verkehrliche Anbindung des Gebietes flr
Einzelhandel und fur die unterschiedlichen Wohnformen vorzusehen ist. Im
Rahmen des stadtebaulichen Entwicklungskonzeptes bleibt die Vision, die zu-
kinftige Anbindung des vorhandenen Sport- und Freizeitbereiches und der Kul-
turscheune uber diesen Punkt bestehen. Die Verkehrsflachen kénnten zuklnftig
so entwickelt werden. Daruber hinaus wurden sich weiterhin Moglichkeiten fir
die Arrondierung der Wohnbebauung in verschiedenen Bauabschnitten ergeben
kdnnen. Dies bleibt jedoch zukinftigen Entwicklungen vorbehalten und ist noch
nicht Gegenstand der derzeitigen Flachennutzungsplanung im Gebiet der Ge-
meinde Admannshagen-Bargeshagen fur den Ortsteil Bargeshagen. Es ist le-
diglich die Absicht bekundet, hier Flachen fur eine zukinftige bauliche Entwick-
lung mit vorzuhalten.

Die Entwicklung des Wohnstandortes ist vordringlich auf die Errichtung von
mehrgeschossigen Wohngebauden mit einer maximalen Kapazitat von 56
Wohneinheiten in Wohnungen flir nachgefragte Wohnungen aus dem Gemein-
degebiet und auch insbesondere unter dem Gesichtspunkt des betreuten und
Pflegewohnens vorgesehen. Urspringlich bestand die Absicht Wohnungen fir
sozial schwachere Bevolkerungsgruppen und fir das Segment des betreuten
Pflegewohnens vorzusehen; diese Anforderung wird nunmehr erganzt durch
Bereitstellung von qualitatsvollen Wohnungen fir diejenigen, die nach dem Ver-
kauf der individuellen Wohnformen in Einzel- und Doppelhdusern Wohnungen
suchen und im Gemeindegebiet bleiben wollen. Insgesamt hat sich seit dem
Zeitpunkt der Planungsanzeige 2019 die Situation am Wohnungsmarkt durch
viele Faktoren verandert. Auch die Nachfrage der Bereitstellung von Wohnun-
gen im Segment der Mehrfamilienhauser hat zugenommen. Zudem ist genera-
tionsbedingt der Anspruch an Wohnungen im Gemeindegebiet gewachsen.
Nachgelagert ist das Ziel, die Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen eines Standortes fir den individuellen Eigenheimbau in verschiedenen
Wohnformen fir Einzelhauser, Doppelhauser und Reihenhauser. Dieser Bedarf
hat sich im Zuge der Planaufstellung unter Berlcksichtigung der Zielsetzungen
zur Verdichtung von Standorten geandert.

Die innerortlichen Verdichtungspotenziale in der Gemeinde sind aufgebraucht.
Im Bereich des mehrgeschossigen Wohnungsbaus sind keine Flachenpotenzia-
le vorhanden. Im Bereich des individuellen Eigenheimbaus befinden sich derzeit
keine weiteren Planungen im Bereich der Gemeinde in Vorbereitung. Die Ent-
wicklung der anderen Ortsteile im Gemeindegebiet kann im Wesentlichen als
abgeschlossen betrachtet werden. Fur die Entwicklung der Gemeinde besteht
der vordringliche Bedarf der Ausweisung neuer Wohnbaugrundstlicke flir unter-
schiedliche Bedarfe. Die Gemeinde nimmt hierzu Flachen im Hauptort Bar-
geshagen innerhalb der bebauten Ortslage an der Siedlungsachse Rostock Bad
Doberan in Anspruch. Fur den Bebauungsplan Nr. 18 werden zunachst Flachen
im Ostlichen Bereich des stadtebaulichen Entwicklungskonzeptes flir das Woh-
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1.3

nen berlcksichtigt. Die westlich gelegenen Flachen mit einer ggf. verkehrlichen
Anbindung vom Sportplatz sind als Option fir zuklnftige Entwicklungen und als
Vorsorge dargestellt. In diesem Bereich waren Mdglichkeiten fur die Errichtung
von Einzel- und/ oder Doppelhausern vorgesehen.

Die Flachen im westlichen Bereich des stadtebaulichen Konzeptes von 2019
gemal Planungsanzeige gehen Uber die Bedarfe, die den Rahmen des Fla-
chennutzungsplanes darstellen hinaus.

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen beabsichtigt zur Realisierung die-
ser Planungsziele die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.18 ,Einzelhandel
und Wohnen an der Hauptstrae“ im Ortsteil Bargeshagen. Innerhalb des Ge-
baudes werden auch die Ansiedlungen von Dienstleistungen und sozialen Ein-
richtungen sowie zur Gesundheitsvorsorge Uberprift und vorgesehen. Dazu
sollen ggf. unter Berucksichtigung des flachensparenden Bauens die Moglich-
keiten im Obergeschoss genutzt werden. Derzeit wird von der Nutzung im Erd-
geschoss ausgegangen.

Die Art der baulichen Nutzung ist fir den Einzelhandelsbetrieb ist als sonstiges
Sondergebiet fur den Einzelhandel (EH) und fir die geplante Wohnbebauung
als Allgemeines Wohngebiet vorgesehen. Die Berucksichtigung der Belange
des Verkehrslarms zur Einhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse
wird im Planverfahren abschlieend geregelt. Die verkehrliche Anbindung ist
Uber eine Anbindung an der B 105 im Bereich der Kreuzung in Verlangerung
des Admannshager Dammes nach Suden vorgesehen. Insgesamt ist ein
durchgriintes Konzept mit umlaufenden Wegen vorgesehen, um es der anwoh-
nenden Bevodlkerung komfortabel zu gestalten und vorzubereiten. Die Geh- und
Radwegeverbindung entlang der B 105 soll sudlich der B 105 erganzt werden
und die sudlich der B 105 gelegenen Bereiche der Ortslage Bargeshagen bes-
ser miteinander verbinden.

Lage und Abgrenzung des Plangeltungsbereiches

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen hat am 07.03.2016 den Aufstel-
lungsbeschluss fiir den Bebauungsplan Nr. 18 der Gemeinde Admannshagen-
Bargeshagen gefasst.
Der Geltungsbereich des B-Planes Nr. 18 wird wie folgt begrenzt
- im Norden: durch die Hauptstralte (B105),
- im Osten: durch den vorhandenen Weg und das Wohngrundsttick
Hauptstralle Nr. 46,
- im Suden: durch landwirtschaftliche Flachen,
- im Westen: durch Flachen fur die Landwirtschaft und eine bestockte
Flache (Weihnachtsbaumkultur).

Unter Berlcksichtigung des Aufstellungsbeschlusses hat die Gemeinde Ad-
mannshagen-Bargeshagen ein stadtebauliches Konzept fur den Gesamtbereich
der Wohnentwicklung sudlich der HauptstralRe entwickelt. Auf der Grundlage
des stadtebaulichen Konzeptes wurde fiir die Flachen des Bebauungsplanes
Nr. 18 der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen der Vorentwurf erstellt, mit
dem die Behorden und Trager offentlicher Belange zu beteiligen sind.

Zunachst wurde ein Vorentwurf mit Stand 01.07.2019 beschlossen, mit dem
gesamtkonzeptionell auch die Planungsanzeige erfolgt ist. Die Beteiligung der
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1.4

1.5

1.6

Behorden und TOB ist nicht vollstandig erfolgt. Auf der Grundlage des Vorent-
wurfs vom 25.10.2025 ist die frithzeitige Beteiligung der Behdrden und TOB und
der Offentlichkeit vorzunehmen. Zusétzlich wurde eine Innenbereichsanalyse
erarbeitet, die Grundlage flr die Abstimmungen ist. Damit wird der Standort fir
die Entwicklung innerhalb der Ortslage Bargeshagen zusatzlich begriindet. Al-
ternative Entwicklungsmdglichkeiten fur die Gemeinde Admannshagen-
Bargeshagen befinden sich innerhalb der Ortslage Bargeshagen und in den an-
deren Ortsteilen fur die Umsetzung des Ziels des Wohnens in den beabsichtig-
ten Wohnformen nicht.

Die Flachen fur den Bebauungsplan befinden sich im suddstlichen Bereich der
Ortslage unmittelbar westlich anschlieend an das Grundstiick Hauptstral3e Nr.
46 und die vorhandene Zufahrt zum Regenwasserriickhaltebecken.

Plangrundlage

Als Plangrundlage wird der Lage- und HoOhenplan des Vermessungsburos
Hansch und Bernau im Lagesystem ETRS89 und im Héhensystem DHHN2016
vom 04.11.2025 verwendet. Die Planunterlagen wurden durch das Vermes-
sungsbiro Hansch und Bernau, oOffentlich bestellte Vermessungsingenieure,
Talliner Stralle 1, 18107 Rostock bereitgestellt.

Bestandteile des Bebauungsplanes

Die Satzung uber den Bebauungsplan Nr. 18 der Gemeinde Admannshagen-
Bargeshagen ,Wohnen an der Hauptstrale® besteht aus:

- Teil A - Planzeichnung im MaRstab 1:1000 mit der Planzeichenerklarung,

- Teil B - Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan sowie

- der Verfahrenstibersicht.

Dem Bebauungsplan wird diese Begriindung, in der Ziele, Zwecke und wesent-
liche Auswirkungen des Planes dargelegt werden, beigefiigt. Bestandteil der
Begrindung ist der Umweltbericht. Die integrierte Eingriffs- und Ausgleichsbi-
lanzierung wird im Rahmen der Entwurfsphase nach Abstimmungen zum Be-
stand und zum Konzept und zu Umfang und Detaillierung der Prafung der Um-
weltbelange beigefugt.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634),
zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 |
Nr. 394)

- Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstliicke (Baunutzungsver-
ordnung — BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-
ber 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Gesetz vom 03.07.2023
(BGBI. 2023 | Nr.176)

- Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90) vom 18. Dezember
1990 (BGBI.1991 | S. 58), zuletzt geadndert durch Gesetz vom 12. August
2025 (BGBI. 1 2025 Nr. 189)

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15. Okto-
ber 2015 (GVOBI. M-V 2015, S. 344), zuletzt geandert durch Gesetz vom
18. Marz 2025 (GVOBI. M-V S. 130)
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Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 18 ,Wohnen an der HauptstraRe® siidlich der B105 der Gemeinde
Admannshagen-Bargeshagen (westlich der Hauptstrale Nr. 46)

2. Planverfahren

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen hat im Zusammenhang mit der
baulichen Entwicklung die Zielsetzungen der Wohnentwicklung verfestigt. Fur
den Bereich an der Hauptstralle ist der Aufstellungsbeschluss Uber einen Be-
bauungsplan am 07.03.2016 gefasst worden. Ein Gesamtkonzept wurde als
stadtebauliches Konzept am 01.07.2019 als Grundlage fir die weitere bauliche
Entwicklung zugrunde gelegt. Das Gesamtkonzept fir die Planungsanzeige
wird nachfolgend eingefiigt.

Das Konzept wurde im Rahmen der Planungsanzeige 2019 genutzt. Daraus ist
der Geltungsbereich flir den B-Plan Nr. 18 im &stlichen Teil ersichtlich. Gesamt-
konzeptionelle Erweiterungsabsichten unter Inanspruchnahme von Kleingarten-
flachen sind im westlichen Bereich dargestellt. Die Gemeinde sieht hier ihre
mafgeblichen Entwicklungsziele sudlich der B 105 zur Arrondierung der Ortsla-
ge. Zur Abklarung der Belange mit den Zielen der Raumordnung und Landes-
planung wurde eine Innenbereichsanalyse erstellt, die den Standort entspre-
chend begrindet.
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Satzung uber den Bebauungsplan Nr. 18 ,Wohnen an der HauptstrafRe* sudlich der B105 der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen (westlich der Hauptstrae Nr. 46)

Abgrenzung des Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes Nr. 18
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Abb. 1: Stadtebauliche Gesamtkonzept, Planungsanzeige Anlage 4
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Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 18 ,Wohnen an der HauptstraRe® siidlich der B105 der Gemeinde
Admannshagen-Bargeshagen (westlich der HauptstralRe Nr. 46)

Neben dem flachenhaften Konzept ist auch das vollstandige stadtebauliche
Konzept fir den westlichen Teil erstellt worden.

Eine Beteiligung der Behorden und Trager offentlicher Belange ist bisher nicht
erfolgt. Es sind Abstimmungen mit dem Amt fir Raumordnung und Landespla-
nung und dem Landkreis Rostock im Rahmen der Planungsanzeige 2019 er-
folgt. Die Stellungnahmen der Behérden sind 2020 eingegangen. Seither ist ein
geraumer Zeitraum verstrichen. Die Rahmenbedingungen haben sich geandert
und die Gemeinde strebt erneut die Umsetzung ihrer Planungsziele fur den Gel-
tungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 18 an. Das
Konzept fur den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 18 wurde erganzt
und fortgefuhrt. Das stadtebauliche Konzept wird anliegend eingeflgt.
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Satzung uber den Bebauungsplan Nr. 18 ,Wohnen an der HauptstrafRe* sudlich der B105 der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen (westlich der Hauptstrae Nr. 46)

Abb. 2: Ortsteil Bargeshagen Stadtebauliches Konzept
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Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 18 ,Wohnen an der HauptstraRe® siidlich der B105 der Gemeinde
Admannshagen-Bargeshagen (westlich der HauptstralRe Nr. 46)

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen hat mehrere stadtebauliche Kon-
zepte Uberprtift.

Vorzug hat die Variante 2A_1 gefunden.

Die Vorzugsvariante wird mit dem Vorentwurf iber den B-Plan Nr. 18 weiterver-
folgt.

Die ubrigen Konzepte fir die Varianten 1 bis 4 werden nachfolgend zur Voll-
standigkeit in die Begrindung eingefugt.
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Satzung uber den Bebauungsplan Nr. 18 ,Wohnen an der Hauptstral3e“ siidlich der B105 der Gemeinde
Admannshagen-Bargeshagen (westlich der Hauptstralie Nr. 46)
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Abb. 3: Stadtebauliches Gesamtkonzept mit Detailkonzept B-Plan Nr. 18 Konzept Variante 1
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Satzung uber den Bebauungsplan Nr. 18 ,Wohnen an der Hauptstral3e“ siidlich der B105 der Gemeinde
Admannshagen-Bargeshagen (westlich der Hauptstralie Nr. 46)
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Abb. 4: Stadtebauliches Gesamtkonzept mit Detailkonzept B-Plan Nr. 18 Konzept Variante 2
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Satzung uber den Bebauungsplan Nr. 18 ,Wohnen an der Hauptstral3e“ siidlich der B105 der Gemeinde
Admannshagen-Bargeshagen (westlich der Hauptstralie Nr. 46)
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Abb. 5: Stadtebauliches Gesamtkonzept mit Detailkonzept B-Plan Nr. 18 Konzept Variante 3
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Satzung uber den Bebauungsplan Nr. 18 ,Wohnen an der Hauptstral3e“ siidlich der B105 der Gemeinde

Admannshagen-Bargeshagen (westlich der Hauptstralie Nr. 46)
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Abb. 6: Stadtebauliches Gesamtkonzept mit Detailkonzept B-Plan Nr. 18 Konzept Variante 4

Sowohl das stadtebauliche Konzept als auch der Vorentwurf des Bebauungs-
planes beschranken sich auf die &stlichen Teile des urspriinglichen Gesamt-
konzeptes (2019) und berlcksichtigen aus Sicht der Gemeinde Admannsha-
gen-Bargeshagen die Anforderungen an die Zielsetzungen der Raumordnung
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Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 18 ,Wohnen an der HauptstraRe® siidlich der B105 der Gemeinde
Admannshagen-Bargeshagen (westlich der Hauptstrale Nr. 46)

und Landesplanung fiur den zukinftigen Bedarf innerhalb des Gemeindegebie-
tes.

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen hat sich in den vergangenen Jah-
ren positiv entwickelt. Es hat sich eine solide Struktur der Ortsteile innerhalb der
Gemeinde und des Gemeindegebietes entwickelt. Neben der Entwicklung des
Wohnens hat sich in Bargeshagen ein starkes Gewerbegebiet entwickelt, das
bereits erweitert wurde. Darliber hinaus gibt es eine gut strukturierte sportive
und Freizeitinfrastruktur, die durch die Gemeinde und die Vereine weiter ge-
starkt und verbessert wird. Die Gemeinde besitzt eine Uberdurchschnittlich gute
Infrastrukturausstattung. Es ist nun zwingend erforderlich, dass die Gemeinde
Wohnraum fur Wohnungen in Mehrfamilienhausern schafft. Der Bedarf wurde
aufgezeigt. In entsprechenden Abfragen hat sich die Gemeinde informiert und
die Bedarfe aufgelistet und zusammengestellt. Es besteht Bedarf an Wohnraum
in Wohnungen, die nicht ausschlieB3lich in Einzel- und Doppelhdusern des dem
typischen Eigenheimbaus liegen. Deshalb stellt die Gemeinde den Bebauungs-
plan Nr. 18 unter besonderer Berucksichtigung der Schaffung planungsrechtli-
cher Voraussetzungen fur Mehrfamilienhduser auf.

In der Gemeinde besteht die Notwendigkeit der Bereitstellung neuer Flachen far
Wohnbebauung und es ist zwingend erforderlich, einen neuen Standort fUr die
Eigenversorgung vorzubereiten. Der geplante neue Standort fir Wohnbebau-
ung grenzt an die bereits vorhandene Wohnbebauung im dstlichen Bereich der
Ortslage Bargeshagen entlang der Hauptstrale an (an die Hauptstral’e 46).
Der Entwicklung der Gemeinde sowie ihrer Bedeutung fur den Stadt-Umland-
Raum wird auf diese Weise Rechnung getragen. Es handelt sich hierbei um ei-
ne Flache, die bisher nicht aus dem Flachennutzungsplan entwickelt ist. Im Fla-
chennutzungsplan ist diese Flache als Flache fir die Landwirtschaft in Uberla-
gerung einer Flache flir Mallnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft dargestellt. Eine Anderung des Flachennut-
zungsplanes im Parallelverfahren ist somit geboten, um dem Entwicklungsgebot
des § 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen. Die Weiterflihrung der stralenbeglei-
tenden Bebauung auch mit Erweiterungsflachen in die Tiefe steht einer geord-
neten stadtebaulichen Entwicklung nicht entgegen. Die Eignung diese Flache
wurde durch die Gemeinde im Rahmen einer Innenbereichs- und Strukturanaly-
se herausgearbeitet.

Beeintrachtigungen von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Na-
turschutzrechtes sind nicht zu erwarten. Diese befinden sich in ausreichendem
Abstand zum Plangebiet. Die Belange der Siedlungsentwicklung, des Immissi-
onsschutzes zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sowie die
Flacheninanspruchnahme von AuRenbereichsflachen sind im Planverfahren
abschlie®end zu regeln.

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist es, die Wohnfunktion in der Ge-
meinde zu starken und einen Bevolkerungsrickgang zu vermeiden. Es besteht
die Nachfrage an veranderten Wohnformen in der Gemeinde. Hierbei soll ins-
besondere die ortsansassige Bevolkerung mit einem Bedarf von seniorenge-
rechtem Wohnraum versorgt werden. Die Flache ist geeignet, die Anforderun-
gen an eine nachhaltige Ortsentwicklung zu erflllen.

Eine verkehrstechnische Untersuchung wurde erstellt. Im Rahmen der ver-
kehrstechnischen Untersuchung wurde ermittelt, dass ein vierarmiger Knoten-
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Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 18 ,Wohnen an der HauptstraRe® siidlich der B105 der Gemeinde
Admannshagen-Bargeshagen (westlich der Hauptstrale Nr. 46)

3.1

punkt ausreichend ist und ein Kreisverkehr an diesem Standort aus verkehrs-
technischer Sicht nicht empfohlen wird. Eine Schalluntersuchung ist entspre-
chend zu erstellen. Die Schalluntersuchung ist Voraussetzung fir Festsetzun-
gen. Innerhalb des Konzeptes ist die Errichtung von Wohnungen in Mehrfamili-
enhausern (ca. 7 Hauser je 8 WE mit etwa 56 WE) zweigeschossig mit ausge-
bautem Dachgeschoss vorgesehen. Dariber hinaus sind ca. 22 Grundstlicke
fur die Bebauung mit Einzel- und Doppelhdusern vorgesehen. Um den Anforde-
rungen an verschiedene Wohnformen gerecht zu werden, werden Flachen fir
etwa 12 Reihenhduser vorgesehen.

Der Vorentwurf wurde fur das Beteiligungsverfahren gebilligt und die Abstim-

mung mit den Behorden und Tragern offentlicher Belange soll nunmehr gefiihrt
werden.

Einordnung in iibergeordnete und értliche Planungen

Fir die Planung sind die Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung
angemessen zu berlcksichtigen. Die Erfordernisse ergeben sich insbesondere
aus:

- Landesraumentwicklungsprogramm M-V (LEP-LVO M-V vom 27. Mai
2016),

- Regionales Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklen-
burg/Rostock (RREP MM/R vom 22. August 2011),

- Raumentwicklungsprogramm Region Rostock, Fortschreibung des Kapi-
tels 3.2.1 — Stadt-Umland-Raum (Fassung gemal Beschluss der Ver-
bandsversammlung vom 17. Dezember 2019)

- Entwicklungsrahmen Stadt-Umland-Raum Rostock, November 2011,

- Fortschreibung des Stadt-Umland-Entwicklungsrahmens Rostock im
Kapitel 1I.A.1 Wohnentwicklung fur den Zeitraum 01/2017-12/2025 (Ers-
te Fortschreibung vom Juni 2018 — Kapitel Wohnentwicklung (Leitli-
nien)).

Landesraumentwicklungsprogramm

Die Gemeinden haben ihre Bauleitplane gemafl § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen
der Raumordnung und Landesplanung anzupassen. Die Ziele (Z) der Raum-
ordnung sind verbindlich zu beachten und die Grundsatze (G) sind im Rahmen
der Planaufstellung angemessen zu bertcksichtigen.

Im  Landesraumentwicklungsprogramm  Mecklenburg-Vorpommern  vom
27.05.2016 (LEP M-V) werden die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
dargestellt. Die Gemeinde wird infrastrukturell dem Grundzentrum Bultzow zu-
geordnet. Die Gemeinde befindet sich im landlichen Raum und innerhalb eines
Vorbehaltsgebietes fir Tourismus und eines Vorbehaltsgebietes flir Landwirt-
schaft. Die Gemeinde grenzt an ein Vorranggebiet fir Hochwasserschutz an,
liegt aber auRerhalb dieses Gebietes.

Im  Landesraumentwicklungsprogramm  Mecklenburg-Vorpommern  vom
27.05.2016 (LEP M-V) werden die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
dargestellt. Fur die Admannshagen-Bargeshagen gelten folgende Ziele und
Grundsatze der Raumordnung und Landesplanung:
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Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 18 ,Wohnen an der HauptstraRe® siidlich der B105 der Gemeinde
Admannshagen-Bargeshagen (westlich der Hauptstrale Nr. 46)

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen befindet sich infrastrukturell im
Einzugsbereich der Hansestadt Rostock und gehért im Stadt-Umland-Raum als
direkte Umlandgemeinde zur Kernstadt Rostock und unterliegt gemaR® Pro-
grammsatz 3.3.3 (2) und 3.3.3 (3) (Z) einem besonderen Kooperations- und
Abstimmungsgebot.

In Gemeinden ohne zentralértliche Funktion ist gemall LEP-Programmsatz
4.2. (2) (Z) die Ausweisung neuer Wohnbauflachen auf den Eigenbedarf zu be-
schranken. In den Umlandgemeinden der Stadt-Umland-Raume kann in geeig-
neten Gemeinden vom Eigenbedarf abgewichen werden. Voraussetzung hierflr
ist ein interkommunal abgestimmtes Wohnungsbau Entwicklungskonzept des
jeweiligen Stadt-Umland-Raumes. (LEP-Programmsatz 4.2. (3) (Z)).

Die Grundlage bildet der Entwicklungsrahmen fir den Stadt-Umland-Raum
Rostock, erste Fortschreibung vom Juni 2018 - Kapitel Wohnentwicklung (Leitli-
nien).

Der Innenentwicklung ist der Vorrang einzurdumen. In den Gemeinden sind
gemal LEP-Programmsatz 4.1 (5) (Z) die Innenentwicklungspotenziale sowie
Méglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig zu nutzen. Sofern dies nachweis-
lich nicht umsetzbar ist, hat die Ausweisung neuer Siedlungsflachen in Anbin-
dung an die Ortslage zu erfolgen.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 18 sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fir die Entwicklung eines Wohnstandortes mit verschiedenen
Wohnformen und fir die Realisierung eines Nahversorgungsstandortes ge-
schaffen werden. Die Planung dient der Entwicklung des Siedlungsschwerpunk-
tes Bargeshagen. Der geplante Standort ist verkehrlich gut erschlossen.

Nach den Vorgaben der Landesplanung zur Sicherung bedeutsamer Boéden
LEP-Programmsatz 4.1 (5) (Z) sollen landwirtschaftlich genutzte Béden ab einer
Bodenwertzahl 50 nicht in andere Nutzungen umgewandelt werden. Das Ziel ist
auf die Erhaltung der wirtschaftlichen Grundlagen der Landwirtschaft und auf
den Klimaschutz gerichtet. Wahrend im sudlichen Teil des Plangebietes auf ca.
3,94 ha Ackerwertzahlen zwischen 42 — 49 ausgewiesen sind, betragen im
nordlichen und im dstlichen Teil des Plangebietes auf einer insgesamt ca. 2,19
ha grof3en Flache die Ackerwertzahlen zwischen 52 und 53. Die Inanspruch-
nahme dieser Flachen mit bedeutsamen Boden ist fur die Wohnbauentwicklung
und die Sicherung der verbrauchernahen Grundversorgung in der Gemeinde er-
forderlich.
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Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 18 ,Wohnen an der HauptstraRe® siidlich der B105 der Gemeinde
Admannshagen-Bargeshagen (westlich der HauptstralRe Nr. 46)
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Abb. 7: Darstellung des Plangebietes in der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen auf dem

Auszug aus dem LEP M-V 2016 (GeoPortal. MV (GAIA-MV), © LAIV M-V, 2026)

Regionales Raumentwicklungsprogramm

Die Ubergeordneten Ziele und Grundsatze werden durch das Regionale Raum-
entwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/ Rostock (RREP MM/R LVO M-V
vom 22. August 2011) und durch das Raumentwicklungsprogramm Region
Rostock-Fortschreibung des Kapitels 3.1.2 — Stadt-Umland-Raum vom 17. De-
zember 2019 ausgeformt. Folgende Ziele und Grundsatze sind fiir die Planung
von Bedeutung.

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen befindet sich im Mittelbereich
Rostock/ Bad Doberan, welcher dem Oberbereich Rostock angehérig ist. Das
Mittelzentrum Bad Doberan schlief3t sich westlich an die Gemeinde an und das
Oberzentrum Rostock liegt 6stlich der Gemeinde. Die Gemeinde befindet sich
auf der Siedlungsachse Rostock-Bad Doberan (RREP MM/R 4.1(4) (G)).

In den Gemeinden ohne zentral6rtliche Funktion innerhalb des Stadt-Umland-
Raumes Rostock ist die Ausweisung neuer Wohnbauflachen gemal Landes-
raumentwicklungsprogramm 4.2.(2) auf den kommunalen Eigenbedarf zu be-
schranken (vgl. Raumentwicklungsprogramm Region Rostock 3.1.2 (3) (Z)).Die
pauschale Beschrankung einer Zunahme des Wohnungsbestandes um héochs-
tens 3 % wurde fur den Stadt-Umland-Raum aufgehoben und es wird fir den
Zeitraum bis 2025 die Fortschreibung des Stadt-Umland-Entwicklungsrahmens
im Kapitel Wohnentwicklung, Juni 2018, zugrunde gelegt.

Mit der Fortschreibung des Kapitels Wohnentwicklung im Stadt-Umland-
Entwicklungsrahmen (SUR-ER) sind fir die Gemeinde Admannshagen-
Bargeshagen die Entwicklungsméglichkeiten der Wohnentwicklung fiir den Zeit-
raum 01/2017-12/2025 aufgezeigt. Eine grundlegende Neubewertung ist fir das
Jahr 2026 vorgesehen.

Der Gemeinde steht ein Entwicklungskontingent ,Grundbedarf‘ von ca. 47 WE
zu. Ein Entwicklungskontingent ,Privilegierung“ steht der Gemeinde nicht zu.
Die Gemeinde hat der Fortschreibung des Stadt-Umland-Entwicklungsrahmens
gemal Gemeindevertreterbeschluss zugestimmt.
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Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 18 ,Wohnen an der HauptstraRe® siidlich der B105 der Gemeinde
Admannshagen-Bargeshagen (westlich der Hauptstrale Nr. 46)

Fir die Gemeinden des Stadt-Umland-Raumes Rostock besteht ergédnzend zu
den 2018 bereits festgelegten Zuweisungen ein zusatzliches Wohnungsbaukon-
tingent in Hohe von 600 Wohneinheiten im Zeitraum zwischen 2023 und 2025
zu. Unter Berlcksichtigung des bisher gultigen einwohnerbezogenen Vertei-
lungsschllssels entfallen von dem Zusatzkontingent nochmals 40 Wohneinhei-
ten auf die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen, wodurch ihr Gesamtkon-
tingent bis 2025 nunmehr 87 Wohneinheiten betragt.

Der letzte Monitoringbericht zur Wohnbauentwicklung im Stadt-Umland-Raum
Rostock weist fur die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen keine konkreten
Restwohnbaukapazitaten in Wohneinheiten aus. Die Steuerung der Wohnbau-
entwicklung erfolgt weiterhin Uber das
Stadt-Umland-Entwicklungsrahmenkonzept und tber fallbezogene Abstimmun-
gen mit dem Amt fir Raumordnung und Landesplanung.

Gemal den raumordnerischen Zielsetzungen der 2. Fortschreibung des RREP
Region Rostock (2. Entwurf, Stand September 2025) ist eine begrenzte Wohn-
bauentwicklung im Stadt-Umland-Raum unter Bericksichtigung des bestehen-
den Stadt-Umland-Konzeptes bis zu dessen angekindigter Fortschreibung
2026 moglich.

Der Ortsteil Bargeshagen in der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen wird
als Siedlungsschwerpunkt festgelegt. Die Entwicklung neuer Bauflachen in dem
Siedlungsschwerpunkt Bargeshagen, sofern sie Uber den festgelegten Bedarf
hinaus geht, bedarf der gesonderten Bewertung und Abstimmung gemaf Pro-
grammsatz (Z) 4.1 (2), Entwurf REP Region Rostock- zweiter Entwurf zur Neu-
aufstellung.

Die Entwicklung des Wohnstandortes ist vordringlich auf die Errichtung von
mehrgeschossigen Wohngebauden mit einer maximalen Kapazitat von 56
Wohneinheiten fir nachgefragte Wohnungen firr sozial schwachere Bevolke-
rungsgruppen sowie im Segment des betreuten und Pflegewohnens ausgerich-
tet. Nachgelagert ist das Ziel, die Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-
setzungen eines Standortes fur den individuellen Eigenheimbau in verschiede-
nen Nachfrageformen wie fir Einzel- und Doppelhduser — 22 Einheiten und fir
Reihenhduser — 12 Einheiten. Dies qilt als RichtgréfRe fir die gemeindliche
Entwicklung. Die Bedarfe wurden abgeleitet. Aus Sicht der Gemeinde kann da-
mit die Zielsetzung fur den Stadt-Umland-Raum entsprechend umgesetzt wer-
den und gleichzeitig das Ziel der Gemeinde realisiert werden.

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen hat ihre gemeindlichen Entwick-
lungspotenziale und Flachenreserven im Rahmen einer Strukturanalyse tber-
pruft. Mit der vorliegenden Strukturanalyse wird dargestellt, dass es sich um ei-
ne geeignete Flache fur eine bauliche Entwicklung handelt, die mit den Zielen
und Grundsatzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist.

Neben der Wohnbauentwicklung besteht das Planungsziel in der Ansiedlung
eines Nahversorgungsmarktes mit einer Verkaufsflache bis zu 2.000 m? zur
Gewahrleistung der verbrauchernahen Grundversorgung in der Gemeinde.

Gemal Programmsatz 3.1.2 (4) (G) RREP MM/R sollen Einzelhandelsplanun-
gen der Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Rostock auf der Grundlage des
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Einzelhandelskonzeptes, das Bestandteil des Entwicklungsrahmens fir den
Stadt-Umland-Raum Rostock ist, abgestimmt werden.

Im Entwicklungsrahmen Stadt-Umland-Raum Rostock vom November 2011 ist
der Ortsteil Bargeshagen in der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen als
Entwicklungsstandort definiert. Eine moderate Betriebserweiterung ist nicht
mehr gegeben, da die vorhandenen Standorte in der Gemeinde nicht mehr be-
trieben werden, sodass auf eine Neuansiedlung orientiert wird. Das Vorhaben
direkt an der Siedlungsachse Rostock-Bad Doberan dient der verbraucherna-
hen Grundversorgung und den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung und
Landesplanung wird mit der geplanten Ansiedlung entsprochen. Mit der Reali-
sierung des Vorhabens werden dariber hinaus die Voraussetzungen fir ein
Entwicklungskontingent ,Privilegierung® verbessert.

In Siedlungsschwerpunkten des Stadt-Umland-Raumes sind grof¥flachige Ein-
zelhandelsvorhaben ausnahmsweise zulassig, soweit sie in einem abgestimm-
ten Einzelhandelskonzept fur den Stadt-Umland-Raum vorgesehen sind, Pro-
grammsatz (Z) 4.3 (6), Entwurf REP Region Rostock- zweiter Entwurf zur Neu-
aufstellung. Der Ortsteil Bargeshagen ist als Siedlungsschwerpunkt raumordne-
risch definiert. In der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes flir den Stadt-
Umland-Raum (SUR) Rostock (Entwurf vom 04.04.2024) wird ein Nahversor-
gungsstandort sidlich der Hauptstralte als Entwicklungspotenzial fur die Ge-
meinde eingeordnet. Die bewertete lokale Kaufkraft weist auf Entwicklungspo-
tenziale zur Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes zur Sicherung der wohnort-
nahen Versorgung in Admannshagen-Bargeshagen hin. Weitere Einzelhan-
delseinrichtungen sind in der Gemeinde nicht mehr vorhanden. Ein Lebensmit-
telladen war lange Zeit in der Gemeinde vorhanden, sodass die Gemeinde zu-
nachst diese starken wollte und auf Bemihungen zur Ansiedlung eine Nahver-
sorgers zunachst verzichtet hat. Der geplante Lebensmittelmarkt soll die Nah-
versorgungsfunktion in der Gemeinde ibernehmen.

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen hat die Auswirkungsanalyse flr
die geplante Neuansiedlung von Lebensmitteleinzelhandel an der B 105 in der
Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen in Auftrag gegeben. Gegenstand der
Bearbeitung sind auf der Grundlage der Fortschreibung des Einzelhandelskon-
zeptes fur den Stadt-Umland-Raum (Entwurf vom 04.04.2024) Rostock zu un-
tersuchen. Die Gemeinde hat aufgrund ihrer Potentialanalyse und Standortun-
tersuchung einen Standort flir den Einzelhandel herausgeschalt. Ausgeschlos-
sen wurde ein Einzelhandelsstandort innerhalb des Gewerbegebietes, weil er
sich in peripherer Lage abseits der Wohnbebauung befinden wirde. Der Ent-
wicklungsstandort in der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen wurde auf-
grund einer gesamtheitlichen Betrachtung fir das Wohnen inklusive der ge-
winschten Infrastruktur in der Gemeinde entwickelt. Im Rahmen der Untersu-
chung zum Einzelhandelskonzept ist folgendes vorgesehen:

- Wettbewerbsanalyse

- Beurteilung des Planvorhabens

- Wirkungsanalyse
mit dem Ergebnis einer abschlieBenden Bewertung.

Die Gemeinde untersucht damit das Gemeindegebiet und die Auswirkungen auf
die Umgebung gesamtheitlich. Zur Starkung des Siedlungsschwerpunktes ist
die Errichtung einer Einzelhandelseinrichtung zwingend erforderlich. Die Ge-
meinde hatte zunachst den im Gemeindegebiet vorhandenen Einzelhandler un-
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terstltzt und somit auf die Ansiedlung eines konkurrierenden Einzelhandelsbe-
triebes/ Discounters — Vollsortimenters verzichtet. Nach Nutzungsaufgabe des
Einzelhandelsbetriebes ist es jedoch erforderlich, die Grundversorgung abzusi-
chern. Diese kann nicht Gber den Shop in der Tankstelle gewahrleistet werden.

Die Grundkarte der rdumlichen Ordnung stellt fir die Gemeinde Admannsha-
gen-Bargeshagen ein Vorbehaltsgebiet fur Landwirtschaft dar. Das Gemeinde-
gebiet ist umgeben von Tourismusentwicklungsraumen und Tourismusschwer-
punktrdumen. Die Gemeinde selbst liegt in keinem solcher Raume.

Die durch die Siedlungszasuren bezeichneten Freirdume sind von Bebauung
freizuhalten (RREP MM/R Programmsatz 4.1 (6) (Z)). Fur die Gemeinde Ad-
mannshagen-Bargeshagen befinden sich die festgelegte Siedlungszasuren
zwischen Admannshagen und Bargeshagen sowie zwischen Bargeshagen und
Sievershagen. Die festgelegten Siedlungszasuren werden mit der Planung be-
rucksichtigt

s Bebauungsplanes Nr. 18 777
r Gemeinde )
dmannshagen-Bargeshagen

= = - ; t)‘\' = 15 e e .{
Abb. 8: Darstellung des Plangebietes in der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen auf dem
Auszug aus dem RREP 2011 (GeoPortal. MV (GAIA-MV), © LAV M-V, 2026)

Raumordnerische Kurzzusammenfassung und Fazit

Fir die Bauleitplanung sind die Erfordernisse der Raumordnung gemal dem
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V, Juni
2016) sowie dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklen-
burg/Rostock (RREP MM/R, LVO M-V vom 22.08.2011) mal3geblich; erganzend
werden die Entwirfe zur Fortschreibung des RREP im Kapitel
Stadt-Umland-Raum (Stand Dezember 2019) als sonstige Erfordernisse be-
rucksichtigt.

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen gehdrt dem Stadt-Umland-Raum
des Oberzentrums Rostock an und liegt auf der Siedlungsachse Rostock — Bad
Doberan. Fir die Gemeinde besteht ein besonderes Kooperations- und Ab-
stimmungsgebot (LEP M-V, Z3.3.3 (2)), wobei Stadt-Umland-Konzepte Grund-
lage raumbedeutsamer Planungen sind (LEP M-V, Z3.3.3 (3)-(5)). Bargesha-
gen liegt in einem Vorbehaltsgebiet fur die Landwirtschaft (RREP MM/R,
G 3.1.4 (1)) sowie in einem Vorbehaltsgebiet fir Tourismus (RREP MM/R,
Kap. 4.6). Bei der Siedlungsflachenentwicklung sind insbesondere der Vorrang
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der Innenentwicklung (LEP M-V, Z4.1(5)), die Vermeidung von Zersiedlung
(LEP M-V, Z4.1(6)), die Wohnungsbauentwicklung auf Grundlage abgestimm-
ter Konzepte im Stadt-Umland-Raum (LEP M-V, Z4.2 (2), Z4.2(3)) sowie die
Sicherung bedeutsamer Béden (LEP M-V, Z4.5(2)) zu beachten. Erganzend
sind die Grundsatze zur Reduzierung der Bauflacheninanspruchnahme (LEP
M-V, G4.1(1)), zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung (LEP M-V, G4.1(3))
sowie zur Entwicklung entlang der Siedlungsachsen (RREP MM/R, G 4.1 (4)) zu
berlcksichtigen.

Hochwertige Boden mit einer Ackerwertzahl = 50 liegen im Plangebiet nur in
zwei kleineren Bereichen vor. Gemal dem Ziel des Programmsatzes 4.5 (2) (Z)
LEP M-V dirfen die landwirtschaftlichen Flachen ab der Wertzahl 50 nicht in
andere Nutzungen umgewandelt werden. Dem Ziel wird durch die Planung des
Bebauungsplanes Nr. 18 entsprochen. Hierbei ist die Zielvorgabe ab einer Fla-
chengréfRe von > 5 ha zu beachten. Die Flachengrofie der Ackerwertzahlen =
50 liegt unterhalb von 5 ha bei ca. 2,19 ha und liegt damit unterhalb der Schwel-
le der Zielvorgabe des LEP M-V.

Die Entwicklung neuer Standorte fur den Wohnungsbau ist fir die Gemeinde
eine maf3gebliche stadtebauliche Zielsetzung unter Berlcksichtigung des posi-
tiven Saldos der natlrlichen Bevdlkerungsentwicklung. Hierbei geht es nicht
vordringlich um Standorte im Segment des individuellen Eigenheimbaus, son-
dern um Standorte fir Mehrfamilienhauser und Wohnformen des betreuten und
Pflegwohnens. Den Bedarf an Wohnungen hat die Gemeinde unter dem Kapitel
Begriindung der Planungsziele dargelegt und untersetzt.

Die Zielsetzungen fir die wohnbauliche Entwicklung werden malgeblich auf
den Ortsteil Bargeshagen gelegt.

Die aul3erordentlich stark ausgepragten Nachbarschaften und sozialen Beziige
innerhalb der Gemeinde bedirfen der Sicherung und Erhaltung sozial stabiler
Bevolkerungsstrukturen. Die vorliegende Planung ist gut geeignet altere und
auch sozial schwachere Menschen durch Wohnraum in der Gemeinde zu hal-
ten. Die Gemeinde ist an der Schaffung von behindertengerechtem und barrie-
refreiem Wohnraum interessiert. Darliber hinaus hat die Gemeinde ein eigenes
Engagement, um bezahlbaren Wohnraum fir die Bevolkerung ihrer Gemeinde
zu schaffen. Die Gemeinde méchte ihre Einwohner auch im Alter behalten und
die Menschen mdéchten ebenso in der Gemeinde ihren Lebensabend verbrin-
gen. Entscheidend sind hierbei die vorhandenen sozialen Kontakte aufgrund ei-
nes vorbildlichen und integrierten Vereinslebens in der Gemeinde.

Fir die soziale und gemeinschaftliche Starke der Gemeinde seien einige Bei-
spiele genannt. Im Sport gibt es die Spielgemeinschaft zwischen der SV Par-
kentin und dem 1. FC Obotrit im Jugendbereich und im Seniorenbereich. Nach
4 Jahren kann man konsternieren, dass die Fusion erfolgreich war. In der
Spielgemeinschaft spielen im Kita Bereich fast 100 Kinder, in den Jugend-
mannschaften 160 Kinder, in den Mannermannschaften 62 und in den Senio-
renmannschaften 46 Spieler. 370 ful3ballbegeisterte Kicker werden von 35 eh-
renamtlichen Trainern und Betreuern begleitet.

Der Jugendclub CCB Bargeshagen ist in das Gemeindeleben integriert. Das
Angebot des CCB ist sehr breit gefachert. Tépfern, Beachtennis, Tonstudio,
Computerkabinett, Tischfussball und es besteht guten Kontakt zur Schule in
Rethwisch, wo zusatzliche Angebote bestehen. Die Freiwillige Feuerwehr der
Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen hat insgesamt 109 Mitglieder und ist
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um jeden Kameraden bemiht. Mit der Fertigstellung der Kulturscheune wurde
der Kulturverein Admannshagen-Bargeshagen gegrundet. Der Verein bietet ein
sehr vielschichtiges Programm flr jede Altersgruppe und insbesondere Veran-
staltungen im Seniorenbereich an.

Mit der vorliegenden Planung ist die Gewahrleistung einer verbrauchernahen
Grundversorgung durch die Vorbereitung eines Einzelhandelsstandortes im
Ortsteil Bargeshagen zu bewerten. Durch die direkte Anbindung des Einzelhan-
delsbetriebes an einer Hauptverkehrsachse ist dieser nicht nur ginstig ange-
bunden, sondern dient der Abschirmung der geplanten Wohnbebauung vor
Verkehrslarm. Fir die Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebes an einem Ent-
wicklungsstandort im Ortsteil Bargeshagen kann unter Berlcksichtigung der
Festlegungen fir den Stadt-Umland-Raum Rostock kein Konflikt mit den Zielen
und Grundsatzen der Raumordnung und Landesplanung festgestellt werden.
Die Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebes fir die verbrauchernahe Grund-
versorgung ist in der Bewertung der Entwicklung der Gemeinde als Siedlungs-
schwerpunkt zu bericksichtigen. Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen
legt Wert auf die Ansiedlung eines Vollsortimenters fur eine quantitativ und qua-
litativ ausreichende Versorgung fur die Bewohner des Gemeindegebietes, der
zudem auch fuBlaufig fir die Bevdlkerung aus dem Ortsteil Bargeshagen er-
reichbar ist.

Die Erweiterung des Gewerbegebietes um 4,8 ha im direkten Anschluss an das
vorhandene Gewerbegebiet stellt einen gewerblichen Gesamtstandort von ca.
30 ha dar und wird aus Sicht der Gemeinde als sonstiges bedeutsames Gewer-
begebiet im Stadt-Umland-Raum betrachtet.

Fir die gemeindliche Entwicklung werden im Ortsteil Bargeshagen sudlich der
B 105 Flachen im Siedlungszusammenhang in Anspruch genommen. Die Pla-
nungsziele werden auf gemeindeeigenen Flachen realisiert, sodass eine sozial-
vertragliche Wohnbauentwicklung erfolgen kann. Zur Sicherung und Umsetzung
der gemeindlichen Planungsziele bittet die Gemeinde in diesem Fall um eine
Einzelfallbewertung entsprechend Leitlinie 1 Ziffer 1.3 Fortschreibung des
Stadt-Umland-Entwicklungsrahmens Rostock im Kapitel [I.A.1 Wohnentwick-
lung fur den Zeitraum 01/2017-12/2025 unter Beachtung des zusatzlichen Ent-
wicklungsrahmens flir den Zeitraum von 2023 bis 2025. Daraus ergibt sich ein
Gesamtkontingent von 87 Wohneinheiten. Dieses Gesamtkontingent mochte
die Gemeinde entwickeln. Im Rahmen des stadtebaulichen Konzeptes werden
die Kapazitaten entsprechend dargestellt und begriindet.

Flachennutzungsplan

Die Gemeinde Admannnshagen-Bargeshagen verfugt Uber einen wirksamen
Flachennutzungsplan fir das gesamte Gemeindegebiet.

Es handelt sich bei dem Plangebiet um eine Flache, die derzeit nicht aus dem
Flachennutzungsplan entwickelt ist. Im Flachennutzungsplan ist diese Flache
als Flache fir die Landwirtschaft in Uberlagerung einer Flache fiir MaRnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft darge-
stellt. Eine Anderung des Flachennutzungsplanes im Parallelverfahren ist somit
geboten, um dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen.
Die Weiterfihrung der stral3enbegleitenden Bebauung auch mit Erweiterungs-
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flachen in die Tiefe steht einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung nicht
entgegen.

Landschaftsplan

Es liegt kein beschlossener Landschaftsplan vor.

Beschreibung des Plangebietes und seines Umfeldes

Planungsrechtliche Ausgangssituation

Der Plangeltungsbereich befindet sich innerhalb der bebauten Ortslage des
Ortsteils Bargeshagen stdlich der Bundesstralle 105. Der Ortsteil Bargeshagen
ist der Hauptort der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen. Das Plangebiet
selbst ist bisher nicht Gegenstand von rechtsverbindlichen Bebauungsplanen
und die planungsrechtliche Zulassigkeit beurteilt sich derzeit nach § 35 BauGB.
Die vorhandene Umgebungsbebauung lasst sich ndrdlich des Plangebietes
entsprechend des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 1 als Mischgebiet
einordnen. Die 6stlich angrenzende Bebauung wird aufgrund der vorhandenen
Nutzungen und Vorpragung durch Wohnen und gewerbliche Nutzungen als
Mischgebiet eingeordnet. Westlich grenzen direkt Grinflachen und bestockte
Flachen an bevor die Bebauung der Ortslage mit Wohn- und gewerblichen Nut-
zungen sowie Flachen mit Kleingartennutzung weitergefuhrt wird.

Es handelt sich bei dem Plangebiet um eine Flache, die nicht aus dem Fla-
chennutzungsplan entwickelt ist. Die Anderung des Flachennutzungsplanes ist
somit erforderlich.

Naturraumlicher Bestand

Das Plangebiet befindet sich sudlich der B 105. Innerhalb des Plangebietes
sind Uberwiegend Flachen flr die Landwirtschaft und als Intensivgrinland ge-
nutzte Flachen vorhanden, die fur die Umsetzung des Planvorhabens vorgese-
hen sind. Einzelne Windschutzpflanzungen befinden sich auf der Flache. Die
Windschutzpflanzungen haben sich in den 1990iger Jahren entwickelt. Sie sind
nach Aufgabe der bis dahin Uberpragten landwirtschaftlichen Nutzung entstan-
den. Sie waren zum Teil Begrenzung der Christbaumpflanzung oder sind rand-
lich aufgrund der Aufgabe von Nutzungen entstanden. Das Vorhaben ist umge-
ben von anthropogen gepragten Nutzungen. Im Norden ist die Bundesstralle
B 105 begrenzend. Im Osten befinden sich im nérdlichen Bereich bebaute Fla-
chen, daran schliel3en sich die Flachen des Regenwasserrickhaltebeckens mit
ihrer Zufahrt an. Sudlich an das Regenwasserriickhaltebecken schlielen sich
dann Intensivgrinlandflachen auf Moorstandorten und Intensivgriinlandflachen
auf Mineralstandorten an. Dies zieht sich sudlich des Plangebietes fort. Die
Wirkzonen des Vorhabens berlhren diese Flachen. Westlich des Plangebietes
befindet sich die Christbaumplantage und es schlieRen sich Flachen fir die
Landwirtschaft und Grinlandflachen an. Stralenbegleitend sind Gehdlzreihen
und Baumreihen vorhanden. Vom Planvorhaben sind keine § 20-Biotope be-
rihrt, auch nicht im Wirkbereich. Ein urspriinglich bekanntgegebenes § 20-
Biotop ist auf der Flache nicht mehr zu verzeichnen. Die Biotoptypenkartierung
ist Bestandteil des Umweltberichtes. Auf eine gesonderte Auflistung wird ver-
zichtet. Es kommt somit zu Beeintrachtigungen durch Funktionsverlust durch
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Inanspruchnahme der Flachen und zu Eingriffen durch Versiegelung und Uber-
bauung.

Stadtebaulicher Bestand

Die stadtebauliche Situation am Standort wird gepragt durch die Lage an der
B 105 und die damit vorhandenen Auswirkungen.
Die B 105 ist eine der HauptverkehrsstraRen im Norden von Mecklenburg-
Vorpommern und verbindet das Oberzentrum Rostock mit dem Mittelzentrum
Bad Doberan. StralRenbegleitend ist im Bereich des Planvorhabens sudlich der
B 105 keine Bebauung vorhanden. Ostlich und westlich des Planvorhabens
schlief3t sich Bebauung, die sich stral3enbegleitend oder auch in der Tiefe ent-
wickelt hat, an. Das Gewerbegebiet von Bargeshagen befindet sich norddstlich
und nordlich der B 105. Auswirkungen durch die gewerbliche Nutzung auf das
Planvorhaben sind nicht zu beflirchten, zumal bereits empfindliche Nutzungen
unmittelbar an das Gewerbegebiet angrenzen.
Somit sind aus immissionsschutzrechtlicher Bewertung die Auswirkungen des
StraRenverkehrslarms zu bewerten und zu berlcksichtigen. Westlich des Plan-
gebietes schlie3t sich der Betrieb der Gartenerzeugung fir Weihnachtsbaum-
kulturen an. Von dem Betrieb der Gartenerzeugung gehen keine Auswirkungen
auf das Plangebiet aus. Die mit der Bewirtschaftung der Flache verbundenen
Auswirkungen werden als marginal bewertet.
Fir die Entwicklung der Flache spricht, dass es sich um eine Arrondierung der
Bebauung an der B 105 handelt. Nordlich der B 105 sind die Flachen kompakt
entwickelt worden. Im Rahmen einer Innenbereichsanalyse und Standortunter-
suchung hat die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen fur Bargeshagen

- die nordlich der Ortslage befindlichen Flachen,

- die sudlich der B 105 befindlichen Flachen und

- die Flachen in der zentralen Ortslage
auf ihre Eignung fir eine weitere bauliche Nutzung geprift und untersucht. Da-
bei hat sich herausgeschalt, dass eine weitere bauliche Entwicklung im Norden
zur Umsetzung der Zielsetzungen der wohnbaulichen Entwicklung in der Ge-
meinde Admannshagen-Bargeshagen nicht geeignet ist.
Die mit dem Bebauungsplan Nr. 18 Uberplante Flache im Siidosten der Ortsla-
ge Bargeshagen bietet sich an, siehe hierzu die Standortuntersuchung und In-
nenbereichsanalyse, weil hiermit eine Arrondierung der Ortslage mdoglich ist.
Die verkehrliche Anbindung ist derzeit nicht gegeben, Iasst sich jedoch durch
Herstellung einer Verkehrsanbindung an die B 105 als vierarmiger Knotenpunkt
realisieren. Im zentralen Bereich der Ortslage bieten sich keine Flachen mehr
an, die fur die Umsetzung des wohnbaulichen Konzeptes geeignet sind. Hier
sind lediglich einzelne Verdichtungen mdglich. Darlber hinaus ist die Bewah-
rung des Griinzuges beabsichtigt.

Verkehr und Ver- und Entsorgung

Die Flachen innerhalb des Bebauungsplangebietes sind verkehrlich Gber die
B 105 erreichbar.

In Bezug auf die Anforderungen der Ver- und Entsorgung ist die Ortslage Bar-
geshagen mit den erforderlichen Medien erschlossen. Die Trinkwasserversor-
gung erfolgt Uber den Zweckverband Kiihlung mit Sitz in Bad Doberan. Die
Schmutzwasserentsorgung erfolgt tber die Anlagen des Zweckverbandes Kiih-
lung.

Die Oberflachenwasserableitung erfolgt in der Ortslage Bargeshagen Uber ein
leistungsfahiges System zur Ableitung des anfallenden Oberflachenwassers in
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der Ortslage. Ostlich an das Plangebiet grenzt das Regenwasserriickhaltebe-
cken des Gewerbegebietes an. Der Brandschutz kann Gber Entnahme aus dem
Trinkwassernetz und aus dem Regenwasserrickhaltebecken gesichert werden.
Die Elektroenergieversorgung wird durch die E.dis Netz GmbH realisiert. Die
Gasversorgung wird im Bedarfsfall tGber die Stadtwerke Rostock AG gewahr-
leistet. Unabhangig davon sind Systeme zur regenerativen Energieerzeugung
mafgeblich vorgesehen. Die Telekommunikation wird Uber das Netz der Deut-
schen Telekom gesichert. Die Abfallentsorgung erfolgt entsprechend den Vor-
schriften des Landkreises Rostock.

Planungsziele und Planfestsetzungen

Planungsalternativen

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen hat Bedarf zur Bereitstellung an
Wohnraum in Mehrfamilienhdausern und zur Schaffung von Wohnformen fir in-
dividuelle Ausbauformen in Form von Reihenhdusern, Einzel- und Doppelhau-
sern. Der Anteil an Wohnungen in Mehrfamilienhdusern ist hier mafgeblich
vorgesehen. In der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen ist der Hauptent-
wicklungsort fur das Wohnen Bargeshagen. Zur Entwicklung des Standortes
wurden Flachen in der Ortslage und am Rand der Ortslage fiur mégliche Ent-
wicklungen untersucht. Fir den Bereich sldlich der Ortslage war bereits 2016
ein Aufstellungsbeschluss gefasst worden, 2019 und 2020 sind die Planungs-
ziele im Rahmen einer Planungsanzeige abgestimmt worden. Unter Berucksich-
tigung der Entwicklungen in der Gemeinde und in der Region sowie unter Be-
achtung der Zielsetzungen der Raumordnung und Landesplanung wurde nun
eine Innenbereichsanalyse und Standortuntersuchung durchgefihrt. Diese wird
als Anlage beigefligt. Bestandteil dieser Plandokumentation ist eine Ubersicht
der Teilbereiche mit den Alternativflachen. Die Standortalternativenuntersu-
chung kam zu folgendem Ergebnis:

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen bendétigt zur Ortsentwicklung zu-
satzliche Flachenangebote, um die Bedarfe an Wohnentwicklung zu sichern. Im
Zuge des generationsverbundenen Wohnens und der demografischen Entwick-
lung ist insbesondere die Schaffung von Wohnraum in Mehrfamilienhdusern
auch mit Anteilen an betreuten Wohnformen und Pflegewohnformen gewinscht
und erforderlich. Dies ist mageblich flr die einheimische Bevoélkerung vorge-
sehen. Im Zusammenhang mit diesen Entwicklungsabsichten werden generati-
onsibergreifend Grundstlicke fir die Nutzung mit Einzel- und/oder Doppelhau-
sern und individuellem Wohnungsbau frei. Somit ist ein flieRender generations-
Ubergreifender Ubergang von Wohnformen gegeben. Der Anteil an zusétzlicher
Bebauung individueller Wohnformen wird somit reduziert und minimiert.
Gleichwohl besteht auch weiterhin flir Bedarfsgruppen das Ziel, entsprechen-
den Wohnraum bereitzustellen.

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen hat fur die Bereiche innerhalb der
Ortslage Bargeshagen untersucht. Es handelt sich hier um den maf3geblichen
Bereich der Wohnentwicklung. Die Untersuchungsstandorte sind in der Uber-
sicht dargestellt. Aus der Standortuntersuchung und Innenbereichsanalyse wird
die Karte 2, die die Zielsetzungen gemal Flachennutzungsplan darstellt einge-
fugt. Daraus sind die 3 untersuchten Teilflachen mit den unterschiedlichen Teil-
bereichen 1 bis 17 ersichtlich. Eingefiigt wird aus der Innenbereichsanalyse die
Karte zur Ermittlung potentiell geeigneter Wohnbauflachen nach den von der
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Gemeinde gewahlten Kriterien. Grundlage ist die Abstimmung mit dem Amt fir
Raumordnung und Landesplanung, zuletzt im Januar 2026. In einem gesonder-
ten Dokument wird die Strukturanalyse und Variantenuntersuchung umfanglich
dargestellt. Im Ergebnis wird die Entwicklung im sldlichen Teil der Gemeinde,
sudlich der B 105 favorisiert. Entgegen urspringlicher Darstellungen ist der
Verbleib der Gartenflachen, die auch im Gemeindegebiet eine Bedeutung ha-
ben, vorgesehen. Das gesonderte Dokument wird der Verfahrensdokumentati-
on beigefugt.
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Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen
Innenbereichsanalyse zur Ermittlung potenziell geeigneter Wohnbauflachen nacl

Teilflache 3

PLANZEICHENERKLARUNG
t: Umgrenzung des Tels 1
Umgrenzung des Teils 2
7/, Ungenzngdes Tel 3 . eilflache 2
] Umorerung dar Barsicha des T 1
] Umoreeung dar Barmicta des Tais 2
[ Umgrermngder Beeiche des Tels 3
Unmgrenzungen van Fischen fir

@ Manatren zum Schutz, irPlege u e
Entwickkung von Natur und Landschaft

Karte 2
Umgrenzung der potentiellen Wohnbauflachen in den Teilflachen auf dem Luftbild.

Abb. 9: Karte 2 der Innenbereichsanalyse zur Ermittlung potentiell geeigneter Wohnbauflachen nach dem von der Gemeinde gewahlten Kriterien
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Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen benétigt zur Ortsentwicklung zu-
satzliche Flachenangebote, um die Bedarfe an Wohnentwicklung zu sichern. Im
Zuge des generationsverbundenen Wohnens und der demografischen Entwick-
lung ist insbesondere die Schaffung von Wohnraum in Mehrfamilienhdusern
auch mit Anteilen an betreuten Wohnformen und Pflegewohnformen gewuinscht
und erforderlich. Dies ist maf3geblich fir die einheimische Bevoélkerung vorge-
sehen. Im Zusammenhang mit diesen Entwicklungsabsichten werden generati-
onstibergreifend Grundstlcke fur die Nutzung mit Einzel- und/oder Doppelhau-
sern und individuellem Wohnungsbau frei. Somit ist ein flieRender generations-
ubergreifender Ubergang von Wohnformen gegeben. Der Anteil an einer erfor-
derlichen Flache fir zusatzlicher Bebauung individueller Wohnformen wird so-
mit reduziert und minimiert. Gleichwohl besteht auch weiterhin fir Bedarfsgrup-
pen das Ziel, entsprechenden Wohnraum bereitzustellen.

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen hat flr die Bereiche innerhalb der
Ortslage Bargeshagen untersucht. Es handelt sich hier um den maf3geblichen
Bereich der Wohnentwicklung. Die anderen Ortsteile sind im Wesentlichen gut
entwickelt und die Bedarfe kénnen durch Nutzung von Innenbereichsflachen
abgedeckt werden. Potenziale bestehen noch im Ortsteil Admannshagen.

Fir die Teilflache 1 nérdlich in der Ortslage, die Teilflache 2 stdlich in der Orts-
lage und die Teilflache 3 im zentralen Ortsbereich wurden verschiedene Berei-
che geprift und auf ihre Eignung flir die Wohnbebauung hin untersucht. Berei-
che am ndrdlichen Rand scheiden unter Berticksichtigung der Bewertung der
Teilfliche aus. Der Erhaltung des unbebauten Ubergangsraumes in der nérdli-
chen Agrarstruktur wird Vorrang gegeniber einer Bebauung eingeraumt. Dieser
Vorrang ist auch unter Bewahrung des Ziels der Raumordnung und Landespla-
nung zur Errichtung und Entwicklung von Windenergieanlagen zwischen Ad-
mannshagen und Bargeshagen erforderlich. Zudem ist es eine Zasur zwischen
den Ortslagen. Teilweise sind im ndrdlichen Bereich der Ortslage Bargeshagen
bereits verfestigte Grunflachen mit Bepflanzungen als Ortsrandstruktur vorhan-
den, die als solche auch entsprechend gesichert werden sollen. Eine weiterge-
hende Entwicklung in die Flache ist aus Sicht der Gemeinde derzeit nicht emp-
fehlenswert.

Fir die Teilflache Sud, Teilflache 2, ist die Arrondierung der Ortslage geeignet.
Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen hat die Untersuchung durchge-
fuhrt, um darzustellen, warum aus ihrer Sicht die bauliche Entwicklung stdlich
der B 105 vorrangig zu verfolgen ist. Eine Fortentwicklung im Norden wirde die
bisher abgerundete bauliche und griinordnerische Entwicklung konterkarieren.
Zudem wurde ein Spannungsfeld zu den nérdlich vorhandenen Windenergiean-
lagen verscharft. Deshalb orientiert sich die Gemeinde malfgeblich auf eine Ar-
rondierung sudlich der B 105; zumal Entwicklungen in der inneren Ortslage den
erforderlichen Bedarf nicht abdecken kénnen. Hier werden zwischen der Ge-
meinde und dem zustandigen Amt fir Raumordnung und Landesplanung
Rostock die Auffassungen unterschiedlich vertreten. Wahrend in der Teilflache
1 eine Fortentwicklung nur durch gravierende Anderung der verfestigten stadte-
baulichen Strukturen mdglich

ist, ist aus Sicht der Gemeinde sldlich der B 105 eine erganzende Bebauung,
gleichwohl sie sudlich der B 105 entsteht, eher realisierbar und eher ortsbild-
pragend. Eine Arrondierung der Ortslage sldlich der B 105 wirde erfolgen. Die
vorhandene Verkehrsinfrastruktur kann Utber die Verlangerung des Admanns-
hager Dammes und eine zusatzliche Anbindung an die B 105 geschaffen wer-
den. Aus Sicht der Gemeinde ist dieser Bereich vorzugsweise geeignet fur eine
Wohnbebauung. Deshalb soll insbesondere die Teilflache 17, die auch direkt an
die B 105 angrenzt, fir die Wohnentwicklung vorzugsweise genutzt werden. Die
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Teilflache 13 ist ggf. flr zuklnftigen und langerfristigen Bedarf vorgesehen. Die
mittig gelegenen Flachen 14, 15 und 16 waren entsprechende Arrondierungs-
flachen. Die Bereiche 11 und 12 sind ohnehin flr Freizeit und Sportinfrastruktur
vorgesehen.

Daruber hinaus hat die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen mit der Teilfla-
che 3 die innerortlichen Teilbereiche 8, 9 und 10 untersucht. Es handelt sich
hier mafRgeblich um Grinflachen, die als Gliederungsgrin festgelegt sind. (In
einem Teil handelt es sich um einen Feldblock, der als solcher nicht nutzbar
ist.) Das Gliederungsgrin soll wie bisher in wirksamen Flachennutzungsplan
erhalten werden. An dieser Zielsetzung soll auch weiterhin festgehalten werden.
Der innerértliche Griinzug soll erhalten und gesichert werden und bildet ein
gliederndes und verbindendes Element zwischen der historischen Ortslage und
den neuen Baugebieten. Die in den vergangenen Jahren herausgebildete und
entwickelte Struktur aus Baugebieten und Grinflachen soll durch zusatzliche
Verkehrstrassen nicht gestort werden. Die Gemeinde gelangte somit zu der
Auffassung, dass die Entwicklung der Flachen sudlich der B 105 auf dem Teil-
bereich 17 vorrangig zu verfolgen ist.

Die Ortslagen der Gemeinde sind durch ein umfassendes Rad- und Wander-
wegenetz miteinander verbunden. Dieses Rad- und Wanderwegenetz soll auch
durch die Teilflache 3 mit dem innerértlichen Grinnetz in Bargeshagen gefuhrt
werden.

Hinsichtlich der Wohnbedarfsentwicklung ist durch die Gemeinde nach eigener
Aufnahme belegt, dass dringend Bedarf an Wohnungen fir betreutes Wohnen
und Pflegewohnen besteht.

Die Ergebnisse der Innenbereichs- und Strukturanalyse zur wohnbaulichen und
grinordnerischen Entwicklung in Bargeshagen dienen als Grundlage fur die
Begriindung der Planziele fir den B-Plan Nr. 18 der Gemeinde Admannshagen-
Bargeshagen.

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen hat diese Innenbereichs- und
Strukturanalyse fir den Ortsteil Bargeshagen als Selbstbenutzungsinstrument
beschlossen.

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen entwickelt den Standort sidlich
der B 105. Eine Zerschneidung durch die B 105 wird nicht gesehen, zumal die
mafgeblichen Einrichtungen der Infrastruktur wie Kindergarten, Gemeindeburo,
Sport- und Freizeitflachen, Kulturscheune, medizinische Versorgung sudlich der
B 105 vorhanden sind. Uber ein leistungsfahiges Geh- und Radwegenetz soll
hier die leistungsfahige Nutzung gesichert werden.

Begriindung der Planungsziele

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen sieht das Erfordernis einer woh-
nortnahen Grundversorgung. Die Versorgung soll Uber einen Vollsortimenter er-
folgen. Die Ausflihrungen hierzu finden sich unter dem Gliederungspunkt 2.2
Regionales Raumentwicklungsprogramm. Unter diesem Gliederungspunkt fin-
den sich auch die Anforderungen an die Wohnbebauung in der Gemeinde Ad-
mannshagen-Bargeshagen.

Die Wohnbedarfe in der Gemeinde ergeben sich aus dem erhéhten Bedarf an
Wohnungen flir das betreute Wohnen. Der Anteil an Pflegewohnen ist Gberort-
lich abzudecken oder durch ambulante Pflege im Rahmen betreuter Wohnein-
richtungen.

Darlber hinaus entsteht Wohnbedarf aufgrund der Dynamik und der Lebens-
zyklen. Derzeit in Ein- oder Zweifamilienhdusern lebende Einwohner wiinschen
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den Verbleib in der Gemeinde aufgrund der sozialen Identitat. Fir diese Men-
schen und fur diese Einwohner sollen Bedarfe innerhalb der Mehrfamilienhau-
ser, die mit dem Bebauungsplan planungsrechtlich vorbereitet werden, vorge-
sehen werden.
Des Weiteren besteht Bedarf zur Schaffung von Wohnraum in Einzel- und/ oder
Doppelhausern in Formen des individuellen Wohnungsbaus. Dieser soll auf
Flachen der Gemeinde auch bereitgestellt werden. Dieser Bedarf ergibt sich
mafgeblich aus den Anforderungen zur Ansiedlung innerhalb des funktionie-
renden Gewerbegebietes Bargeshagen.
Die Zielsetzungen der Gemeinde bestehen darin, mafgeblich auf im Eigentum
befindlichen Flachen Eigentumsbildungen fur private Absicherung der Einwoh-
ner zu verfolgen und Mehrfamilienhauser fir die Gemeinde im eigenen Bestand
zu entwickeln. Dartber hinaus ist auch beabsichtigt, Trager fur Wohneinrich-
tungen einzubeziehen, um hier Wohneigentum im Rahmen des betreuten Woh-
nens vorzubereiten.
Der Uberwiegende Anteil an Bebauung soll in Mehrfamilienhdusern realisiert
werden.
Die Gemeinde geht insgesamt von einer Kapazitat von

- etwa 56 WE als Wohnungen,

- 22 Grundstucke fir die Bebauung mit Einzel- und/ oder Doppelhdusern

und

- 12 Reihenhausern,
somit von einer Kapazitat von 90 Wohneinheiten aus. Dies deckt sich insbe-
sondere mit dem absehbaren Bedarf zur Bereitstellung von Wohnungen aus der
Gemeinde selbst. Zudem werden durch die ,Wanderungen® innerhalb der ver-
schiedenen Wohnbedarfe der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen selbst
Kapazitaten im Rahmen der Nutzung von Einzel- und/ oder Doppelhdusern des
Bestandes frei. Da dennoch erwartungsgemald ein geringer Bedarf an der Be-
reitstellung von Baugrundstiicken flir die Errichtung von Einzel- und/ oder Dop-
pelhdusern besteht, ist die Gemeinde daran interessiert, diesen Bedarf inner-
halb des Gemeindegebietes entsprechend abzubilden. In den anderen Ortstei-
len der Gemeinde bietet sich diese Mdglichkeit nicht.
Im Rahmen der Strukturanalyse und Prognosen 2040 fir die Gemeinde Ad-
mannshagen-Bargeshagen, erstellt durch Wimes-Stadt- und Regionalentwick-
lung, Barnsdorfer Weg 6, 18057 Rostock, im Januar 2026 im Auftrage des
Landkreises Rostock, Amt fiir Kreisentwicklung werden Vorgaben fir die Ent-
wicklung der Gemeinde zusammengestellt.
Im Rahmen dieser Empfehlungen wird unter Bericksichtigung der Annahme,
dass die durchschnittliche Haushaltsgrofte auf 2,11 Personen im Jahr 2040
sinkt, die Ermittlung der zukiinftigen Bedarfe abgeleitet. Derzeit sind noch gré-
Rere Haushalte typisch. Die geringeren Haushaltsgréfien sollen als Beurtei-
lungsgrundlage fur die Entwicklung genutzt werden.

Danach ergibt sich aus den Uberschlagigen Bewertungen ein Bedarf fur die
Wohnungsnachfrage von 50 neuen Wohnungen. Dabei wurde unterstellt, dass
seit dem Jahr 2012 die durchschnittliche Haushaltsgréfie um 0,12 Personen je
Haushalt gesunken ist. Unter diesem Gesichtspunkt wird die Reduzierung um
nur 0,08 Personen je Haushalt bis 2040 als realistisch durch die Gutachter be-
wertet. Unterstellt wird ein verstarkter Zuzug von Familien mit Kindern. Dies ist
fur die Ortslagen in der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen typisch. Die
Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen ist eine sehr prosperierende Gemein-
de.
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Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen hat derzeit und aktuell vorliegend
die Bedarfe fur Wohnungen im Gemeindegebiet erfasst. Die Gemeinde hat
selbst ein Mehrgenerationenhaus errichtet und im Bestand vorhanden. Zuséatzli-
cher Bedarf ergibt sich mit Stand Januar 2026 fir Wohnungen. Fir den Bedarf
an Wohnungen ist eine mannigfaltige Bewertung notwendig. Der Wohnungs-
kreislauf spielt dabei eine Rolle. Bewohner von Einzel- und Doppelhausern
werden zukunftig die Bewohner von Mehrfamilienhausern. Dies ist ein Ergebnis
der Abfrage.

Der Eigenbedarf ist als Grundlage zu werten. Zusatzlicher Bedarf ergibt sich
aus den angesiedelten Industrie- und Gewerbeunternehmen, die ggf. fur ihre
Arbeitskrafte Wohnraum schaffen. Die gewerbliche und industrielle Entwicklung
hat sich sehr vorteilig dargestellt. Aus Sicht der Gemeinde sind derzeit 32 Woh-
nungsantrage fur 3- oder 4-Raumwohnungen vorhanden. Dartber hinaus sind
11 Antrage auf Wohnraum im altersgerechten und betreuten Wohnen vorhan-
den. Dieser Bedarf ist stetig steigend. Die Bedarfsanalyse wird seit 2025 ge-
fuhrt. Es wird eine Dokumentation im Rahmen des Dorfboten, das ist die Ge-
meindezeitung, geflhrt. Somit kann davon ausgegangen werden, dass bereits
jetzt der Bedarf an 43 Wohnungen innerhalb des Gemeindegebietes besteht.

Dem gegeniber stehen 19 Antrage fur Grundsticke mit Einzel-, Doppel- oder
Reihenhausgrundsticken. Wenn man zugrunde legt, dass dieser Bedarf durch
ggf. freiwerdende Einzel- und Doppelhauser abgedeckt werden kann, ist hier
kein zusatzlicher Bedarf zu erkennen. Dies wird jedoch durch die Gemeinde
weiterhin betrachtet und bewertet.

Insofern erachtet es die Gemeinde aufgrund ihrer eigenen Bewertung und
Prognose fir den Bedarf von 43 Wohnungen und 19 Einzel- und Doppelhaus-
grundstiicken und/ auch unter Bertcksichtigung der Studie zur Wohnbedarfs-
entwicklung als angemessen, das Plangebiet entsprechend der Einhaltung der
Ziele der Raumordnung und Landesplanung im Rahmen des Gesamtkonzeptes
zu entwickeln. Aus stadtebaulicher Sicht handelt es sich bei dem Plangebiet fir
den B-Plan Nr. 18 der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen um einen Vor-
zugsstandort, der fiir die stadtebauliche Entwicklung gut geeignet ist.

Planfestsetzungen

Die Planfestsetzungen werden im Text-Teil B getroffen. Neben planungsrechtli-
chen Festsetzungen, die die bauliche Nutzung und Regelung betreffen, werden
Festsetzungen zur Griinordnung getroffen. Dariber hinaus werden allgemeine
und grundsatzliche Ziele fur ortliche Bauvorschriften aufgenommen.

In den textlichen Festsetzungen im Text-Teil B werden auch Vorgaben fir Bau-
und Kulturdenkmale sowie Bodendenkmale und sonstige Hinweise aufgenom-
men und berucksichtigt.

Die Anforderungen an textliche Festsetzungen werden im weiteren Planaufstel-
lungsverfahren erganzt. Dies betrifft insbesondere Anforderungen an den Im-
missionsschutz und die Nachweise zur Entwicklung des Einzelhandelsstandor-
tes. Flr den Einzelhandelsstandort orientiert die Gemeinde Admannshagen-
Bargeshagen darauf, dass ein Vollsortimenter etabliert wird. Dies entspricht den
Zielsetzungen der Gemeinde fur die Versorgung der Bevdlkerung in der Ortsla-
ge. FuBlaufige Erreichbarkeit soll fir die Anwohner in der Ortslage Bargesha-
gen gegeben sein. Die Versorgung mit einem Vollsortimenter wird auch aus
Nachhaltigkeitsgrinden und Umweltvertraglichkeitsgesichtspunkten gegenuber
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5.3.1

5.3.2

5.3.3

einer Nutzung als Discounter favorisiert und ist die Zielsetzung. Es geht hier um
die Erfullung qualitativer Anforderungen. Es geht hier um die Erfullung qualitati-
ver Anforderungen fur die Einwohner im Ortsteil Bargeshagen und fur die Ein-
wohner in den Ortsteilen der Gemeinde. Fahrwege sollen minimiert werden.

Art der baulichen Nutzung

Die Festsetzungen fir die Entwicklung des Vollsortimenters werden durch die
Vorgaben und textlichen Festsetzungen im Text-Teil B fir das sonstige Son-
dergebiet Einzelhandel nach § 11 Abs. 2 BauNVO berucksichtigt. Die Vorgaben
fur die Regelung der Hauptnutzung des Wohnens werden im Text-Teil B gemaf
§ 4 BauNVO in Verbindung mit § 13a BauNVO getroffen. Weitergehende An-
forderungen und Einschrankungen erfolgen mit dem Ziel die Art der baulichen
Nutzung dem Dauerwohnen zu widmen.

MaR der baulichen Nutzung

Das Mal der baulichen Nutzung orientiert sich an den im Ort vorhandenen
Spektren und Vorgaben. Die bauliche Nutzung ist unter Verwendung von tradi-
tionellen Gebauden mit Steildachern vorgesehen. Die Anwendung von Dachern
als Staffelgeschoss wird Uberprift. Dies ist eine moderne Bauform, die sich
auch aus Nachhaltigkeits- und energetischen Gesichtspunkten durchsetzt. Un-
ter Wahrung des Ortsbildes wird derzeit jedoch die Errichtung von zweige-
schossigen Gebauden mit einem Steildach fur die Wohnbebauung favorisiert.
Die Errichtung des Vollsortimenters wird unter den derzeit Ublichen Kriterien
vorgegeben. Eine Erganzung durch weitere Infrastrukturen z.B. im Oberge-
schoss ist durchaus vorstellbar.

Vorgaben fir die bauliche Nutzung und die Hohe der baulichen Anlagen orien-
tieren sich an dem im Ort vorhandenen Spektrum. Als Bezugspunkte sollen
malfdgeblich die Hohenpunkte im Geldnde entsprechend genutzt werden.

Zusatzlich werden Festsetzungen derart getroffen, dass insbesondere im WA1-
Gebiet nur Wohngebaude, die im 1. Vollgeschoss barrierefreie Wohnungen
vorsehen, zulassig sind. Hier wird auf das altersgerechte Wohnen hingewirkt.

Sonstige Festsetzungen

Die Anforderungen an die Bauweise werden im Planverfahren geregelt. Fir das
sonstige Sondergebiet Einzelhandel gilt die abweichende Bauweise; ansonsten
die offene Bauweise.

Fir die Grundstiicke gilt in Bezug auf die Uberbaubaren Grundstiicksflachen,
dass diese durch Garagen und Uberdachte Stellplatze nicht Uberschritten wer-
den darf.

Fir Garagen und Stellplatze gilt, dass diese zur Wahrung eines Vorgartenbe-
reiches zwischen der Strale und der strallenbegleitenden Baugrenze unzulas-
sig sind. Damit soll ein Vorgartenbereich gewahrt werden und eine Wohnge-
bietsatmosphare gewahrleistet werden.

Die Mdglichkeiten zur Versickerung von Oberflachenwasser sind zu nutzen. Im
Planverfahren wird die Anforderung an die Wasserhaushaltsbilanz zu erfillen
sein. Die Einleitung von nicht versickerbarem und nicht fur die Verdunstung
vorgesehenem Regenwasser ist im dstlich gelegenen Regenwasserriickhalte-
becken aulerhalb des Plangebietes vorgesehen.
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Zur Wahrung der natlrlichen Gelandesituation sind Aufschittungen und Abgra-
bungen unzuléssig. Diese sind lediglich zulassig im Zusammenhang mit der
Realisierung des Bauvorhabens.

Zur Absicherung der Ver- und Entsorgung sind im weiteren Planverfahren zur
Sicherung von Trassen ggf. Flachen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten vor-
zusehen. Flachen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten werden fir eine grund-
stiicksbezogene Umfahrt innerhalb des WA1-Gebietes bereits beriicksichtigt
sowie fir die Zufahrt von einzelnen Grundsticken.

Die Anforderungen an den Immissionsschutz ergeben sich zukiinftig aufgrund
von gutachterlichen Anforderungen. Hier werden die Auswirkungen durch den
Verkehrslarm von der B 105 und ggf. Anforderungen zum Schutz vor Gewerbe-
l&rm zu bericksichtigen sein.

Griinflachen; Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen
fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und
Landschaft

Die grinordnerische Gestaltung des Gebietes ist unter Berlicksichtigung und
Bewahrung der stral3enbegleitenden Geholze an der B 105, die innerhalb von
Gehdlzflachen vorhanden sind, vorgesehen. Eine weitere Uberpriifung zur Er-
haltung von Gehdlzbestanden innerhalb des Plangebietes ist auf den Baugebie-
ten und im Bereich der Stellplatze im Weiteren vorgesehen. Hier soll auch
Uberpruft werden, inwiefern einzelne der Gehdlze der Windschutzpflanzung im
WA1-Gebiet erhalten werden kénnen. Das Grundkonzept der stadtebaulichen
Entwicklung des Gebietes soll aufrechterhalten werden, zumal es sich bei den
Pflanzflachen um sukzessiv entwickelte Flachen, die sich aus Einfriedungen
entwickelt haben, handelt. Urspriingliche Anpflanzungen an der Einfriedung ha-
ben sich zu einer Windschutzpflanzung auf der Flache entwickelt. Die im Rah-
men der Realisierung der Planung entstehenden Eingriffe sind durch entspre-
chende Kompensationsmalinahmen auszugleichen. Im Rahmen der Abwagung
wird entschieden, welche der Baume und Baumgruppen der vorhandenen
Windschutzpflanzung ggf. zu erhalten sind. Ein Ansatz ist, diejenigen Baume,
die fur den Fall der Anwendung des Baumschutzkompensationserlasses ge-
schutzt waren, zu erhalten. Eine weitere detailliertere Betrachtung zur Erhaltung
von einzelnen Gehdlzen der Windschutzpflanzung erfolgt im Rahmen des
Grunordnungskonzeptes in der Entwurfsphase. Innerhalb des Plangebietes sind
Kommunikationsbereiche, Wege fur das Durchwandern und Rundwanderwege
vorgesehen. Eine Durchgriinung des Mehrfamilienhausgebietes ist beabsichtigt.

Griinflachen

Innerhalb des Gebietes sind derzeit privat genutzte Flachen im nérdlichen
Plangebiet vorgesehen. Unter Wahrung der Gehdlzbestande sind hier Flachen
als Schutzpflanzungen vorgesehen. Im westlichen Bereich des Gebietes ist ei-
ne Flache fur Aufenthaltsfunktion und einen Spielplatz zu berlicksichtigen. Im
sudlichen Plangebiet werden private Grinflachen, die als Wiesennutzung vor-
zuhalten sind und den Ubergang zur Landschaft darstellen, vorgesehen und
werden entsprechend festgesetzt.
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Flachen oder MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft

Als MaRnahmen im Sinne und zum Schutz, der Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind MalRhahmen zum
Bodenschutz vorgesehen. Hier wird geregelt, dass flachenhafte Stein-, Kies-,
Splitt- und Schottergarten sowie Steinbeete auszuschlielen sind. Auch Kunst-
rasen ist auszuschliefien. Es wird auf eine natlrliche Ausgestaltung mit mog-
lichst wenig Versiegelung und die Rasenansaat sowie Herstellung flachiger Ge-
holzflachen orientiert.

Zum Schutz des Grundwassers ist die Verwendung von unbeschichteten Me-
talldachflachen vorzusehen. Einzelne Verbindungselemente werden aus Kupfer
und verzinkten Materialien hergestellt werden.

Auf den Baugrundstiicken der verschiedenen Baugebiete soll das Oberfla-
chenwasser und Niederschlagswasser malfgeblich auf den Grundstlicken ver-
sickert oder verdunstet werden. Nur der zwingend erforderliche Umfang an
Oberflachenwasser ist schadlos abzuleiten. Hierfur bietet sich das Regenwas-
serruckhaltebecken an.

Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

Fir die Anpflanzungen im Gebiet sind standortheimische Gehoélze und Strau-
cher zu verwenden. Eine Pflanzliste ist Gegenstand des Text-Teil B der Fest-
setzungen.

Bindungen von Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Baumen, Strau-
chern und sonstigen Bepflanzungen

Im weiteren Planverfahren wird der Erhalt von Gehdlzen aus der Windschutz-
pflanzung Uberprift. Gehodlze aus der Windschutzpflanzung sollen ggf. in das
Plankonzept mit integriert werden.

Ortliche Bauvorschriften

Fir das Plangebiet werden die 6rtlichen Bauvorschriften auf ein Mindestmalf}
reduziert. Es werden Vorgaben fiir die Ausgestaltung von Déachern getroffen.
Dabei ist etabliert, dass PV- und Solaranlagen auf Dachern zulassig und aus-
dricklich gewtlinscht sind, um eine ausgeglichene Energiebilanz zu erwirken.

Weitere Vorgaben fur die Nachhaltigkeit der Energieerzeugung im Zusammen-
hang mit baugestalterischen Festsetzungen werden nicht getroffen.

Zur Wahrung des Orts- und Gestaltbildes werden Vorgaben fir die Standorte
von Abfallbehaltern und fur Einfriedungen getroffen. Hierflr wird zwischen stra-
Renbegleitenden Einfriedungen und seitlichen bzw. rickwartigen Einfriedungen
differenziert.

Verkehrliche ErschlieBung

Der Ortsteil Bargeshagen der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen befindet
sich unmittelbar an der B 105. Die B 105 ist eine der leistungsfahigsten Ver-
kehrstrassen im Norden von Mecklenburg-Vorpommern. Die Gemeinde Ad-
mannshagen-Bargeshagen hat im Zusammenhang mit der Larmminderungs-
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planung darauf orientiert, dass ein Ausbau des Knotenpunktes so erfolgt, dass
die Leistungsfahigkeit durch Herstellung eines entsprechenden Linksabbiegers
aus Bad Doberan kommend wesentlich verbessert wird.

Unter Berucksichtigung des Planungsansatzes, das Plangebiet unmittelbar von
der B 105 anzubinden, wurde eine verkehrstechnische Untersuchung erstellt.
Mit der verkehrstechnischen Untersuchung wurde der Leistungsfahigkeitsnach-
weis erbracht, dass ein vierarmiger Knotenpunkt geeignet ist, das Gebiet zu er-
schlief3en. Als Quelle dient das Gutachten der Bernard Gruppe ZT GmbH vom
Mai 2023." Der Auszug aus dem Gutachten wird entsprechend beigefligt.

,FAZIT

Fir die geplante Gebietserweiterung sudlich der B105 (gegeniber des Ad-
mannshager Damms) in Bargeshagen wurde im Rahmen dieses Verkehrsgut-
achtens die zu erwartende Verkehrsbelastung fur die nachmittagliche Spitzen-
stunde (Prognose 2035) ermittelt.

Entsprechend der Planung erhalt der zu untersuchende Knotenpunkt ,B105 /
Admannshager Damm “ einen zusatzlichen vierten Knotenarm zur Erschlie-
Bung des Planungsgebietes. Die neue Knotengeometrie (zusatzlicher vierten
Knotenarm, neue Spuren und Aufteilung) bedingt die Uberarbeitung und An-
passung der verkehrstechnischen Unterlagen hinsichtlich Ausristung, Zwi-
schenzeiten, Ablauf der Steuerungsphasen und Signalzeitenplane.

Auf diesen Grundlagen wurde an dem Knotenpunkt ,B105 / Admannshager
Damm “ die Leistungsfahigkeit nach HBS ermittelt.

Die untersuchte LSA ,,B105 / Admannshager Damm “ ist in ihrem zukinftigen
Ausbau mit den prognostizierten Verkehrsmengen in der Nachmittagsspitze fur
das Prognosejahr 2035 leistungsfahig.*

Dabei wird dem Ausbau eines vierarmigen Knotenpunktes Vorrang gegenuber
dem Ausbau eines Kreisverkehrs gegeben. Zusatzliche verkehrliche Anbindun-
gen sind nicht vorgesehen. Das Plangebiet wird somit einfach an die B 105 an-
gebunden. StraRenbegleitend zur B 105 ist der Ausbau des Geh- und Radwe-
ges sudlich der B 105 vorgesehen.

Innerhalb des Gebietes ist eine leistungsfahige verkehrliche Anbindung durch
den Ausbau einer Strallenverkehrsflache zur Anbindung des Einzelhandels-
marktes und zur Anbindung der Mehrfamilienhauser vorgesehen. Daruber hin-
aus wird dieses Verkehrssystem durch einen verkehrsberuhigten Bereich als
Mischverkehrsflache fir die Anbindung der Einzel- und Doppelhauser und Rei-
henhauser erganzt. Ein Rundwanderweg soll durch die Benutzung des Weges
westlich der vorhandenen Bebauung in Bargeshagen und sddlich der Haupt-
strale erfolgen. Hierfir soll der Zufahrtsweg genutzt werden, der fur die Er-
reichbarkeit des Regenwasserrickhaltebeckens dient.

Innerhalb des Gebietes ist ein ausreichender Umfang fur den ruhenden Verkehr
vorgesehen. Es sind hinreichend 6ffentliche Parkplatze, zumeist stral3enbeglei-
tend, vorgesehen. Daruber hinaus soll der Umfang bedarfsentsprechend fur die
einzelnen Baugebiete abgesichert werden. Konzeptionell ist es so vorgesehen,
dass fur die Mehrfamilienhauser eine Gesamtstellplatzanlage errichtet werden
soll. Diese Gesamtstellplatzanlage soll zur Verkehrsberuhigung beitragen und

T Verkehrsgutachten Bebauungsplan Nr. 18 Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen,
Bernard Gruppe ZT GmbH Rostock, Mai 2023, Projekt-Nr. 502747
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9.2

9.3

fur eine ruhige Wohnumgebung sorgen. Umlaufend ist innerhalb des Gebietes
eine Flache mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten vorgesehen, um bedarfsge-
recht die Anbindung der Grundstiicke der Mehrfamilienhauser zu sichern. Damit
soll eine Erreichbarkeit der Grundstlicke gesichert werden und das Be- und Ent-
laden fur den Bedarf ermdglicht werden.

Fir die Grundstiicke mit der Bebauung mit Einzel- und Doppelhausern sowie
Reihenhausern ist die Bereitstellung von Stellplatzen unmittelbar an den
Grundstlicken vorgesehen. Hier sollen die Grundstlicke direkt erreichbar sein.
Gegebenenfalls wird im weiteren Verfahren Uberprift, eine Stellplatzanlage fur
die Reihenhauser zu errichten. Eine Durchfahrt zum Regenwasserriickhaltebe-
cken ist aus dem Plangebiet nicht beabsichtigt. Das Regenwasserriickhaltebe-
cken wird ausschlie3lich Uber die bisherige Zufahrt von der B 105 erreicht. Eine
Anbindung fur die ful3laufige Begehbarkeit und zum Durchwandern ist hingegen
vorgesehen.

Die Verkehrsuntersuchung wird als Grundlage der Verfahrensdokumentation
beigefigt.

Ver- und Entsorqung

Die Anforderungen der ErschlieBung werden mit den Ver- und Entsorgern ab-
gestimmt. Erforderliche ErschlieBungsvertrage sind vor Baubeginn mit den je-
weiligen Ver- und Entsorgern entsprechend dem Bedarf vorzubereiten und ab-
zustimmen. Die bekanntgegebenen Leitungsplane der Ver- und Entsorger wer-
den den Verfahrensunterlagen beigefugt. Die endgultigen Abstimmungen zur
Ver- und Entsorgung und zur Einbindung der einzelnen Grundstuicke erfolgen
im Rahmen der ErschlieBungsplanung und im nachgelagerten Baugenehmi-
gungsverfahren. Mit dem Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen geschaffen.

Die Gemeinde beabsichtigt nach derzeitigem Stand die ErschlieRung des Plan-
gebietes selbst vorzunehmen, um so Einfluss auf die VerauRerung der Grund-
stiicke und die gesamtheitliche Umsetzung des Plankonzeptes zu haben.

Trinkwasserversorgung

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen wird durch die Anlagen des
Zweckverbandes Wasserversorgung ,Kuhlung® (ZVK) mit Sitz in Bad Doberan
mit Trinkwasser versorgt. Grundsatzlich ist eine Erschlieung mit Trinkwasser
moglich. Die herzustellenden Anlagen sind im Rahmen der ErschlieBungspla-
nung mit dem ZVK abzustimmen.

Schmutzwasserentsorgung

Die Schmutzwasserbeseitigung in der Gemeinde wird durch die Ableitung Uber
die Anlagen des Zweckverbandes ,Kihlung® gewahrleistet. Grundsatzlich ist die
Erschlieung mit Schmutzwasser moglich. Die herzustellenden Anlagen sind im
Rahmen der ErschlieBungsplanung mit dem ZVK abzustimmen. Das vorhande-
ne Leitungssystem soll erganzt werden. Die konkreten Details werden im Zuge
der weiteren Planung und Vorbereitung abgestimmt.

Oberflaichenwasserbeseitigung

Im Rahmen der Vorbereitung der Entwurfsunterlagen der technischen Planung
wird ein Entwasserungskonzept durch einen Ingenieurplaner erstellt. Der
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Nachweis der schadlosen Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers ist
darin abschliefend nachzuweisen und zu regeln. Die hydraulischen Nachweise
sind entsprechend zum Gegenstand der technischen Planung zu machen und
die Voraussetzung fir die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis. Die wasser-
rechtliche Genehmigung oder Inaussichtstellung der Verfahrensunterlage ist
zumindest auf der Ebene des Satzungsbeschlusses der Verfahrensdokumenta-
tion beizuftuigen.

Das im Plangebiet anfallende unverschmutzte Oberflachenwasser ist getrennt
vom Abwasser abzuleiten und nach Mdglichkeit auf den Grundstticken zu versi-
ckern. Fur nicht versickerbares Niederschlagswasser ist die Ableitung in die
Vorflut vorzusehen. Aufgrund der anstehenden Bodenverhaltnisse und Grund-
wasserstande ist eine Versickerung kaum gegeben.

Aus Sicht der Gemeinde ist die vorhandene Vorflut nach Einleitung in das vor-
handene Regenwasserrickhaltebecken gegeben. Aus Sicht der Gemeinde ist
die Einleitung Uber das vorhandene Regenwasserrickhaltebecken und danach
durch Ableitung in die nachstgelegene Vorflut Gewasser Il. Ordnung sicherge-
stellt. Die wasserrechtliche Erlaubnis ist Voraussetzung fir den Satzungsbe-
schluss und die Rechtskraft des Bebauungsplanes. Der hydraulische Nachweis
der Aufnahmefahigkeit der Vorflut ist mit dem Nachweis der Leistungsfahigkeit
der Vorflut zu erbringen.

Ein zusatzliches Regenwasserrickhaltebecken ist nicht vorgesehen. Es soll das
vorhandene Regenwasserriickhaltebecken siddstlich in der Ortslage genutzt
werden. Es handelt sich um ein technisches Bauwerk. Die Entwicklung zum Bi-
otop ist auszuschlieRen.

Die Ackerflachen sind vollstandig drainiert. Der Umgang mit den vorhandenen
Drainagesystemen ist nach allgemein bekannten Regeln und Anforderungen zu
sichern. Gegebenenfalls erfolgt hier eine Darstellung im Rahmen der techni-
schen Planung. Alle im Zuge der ErschlieBung der Plangebietes aufgefundenen
Dranagen werden auf den neu zu errichtenden Regenwasserkanal aufgebun-
den. Die angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen entwassern lber ihre Dra-
nagen.

Brandschutz/ Loschwasser

Der Feuerschutz in der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen ist durch die
Freiwillige Feuerwehr Admannshagen-Bargeshagen sichergestellt. Der Stiitz-
punkt der gemeindlichen Feuerwehr befindet sich in Bargeshagen am Ad-
mannshager Damm in einer Entfernung von etwa 500 m.

Fir die Bewertung des Léschwasserbedarfs flr den Grundschutz geht die Ge-
meinde von der Erfullung allgemeingultiger Anforderungen zur Bereitstellung
von Loschwasser aus. Bei der Bewertung fir den Grundschutz wird von einem
Bedarf von 48 m3¥h Uber 2 Stunden ausgegangen. Ein Léschwasserbedarf von
48 m3h UGber 2 Stunden kann nur dann angenommen werden, wenn feuerbe-
standige, hochfeuerhemmende oder feuerhemmende Umfassungen und harte
Bedachungen realisiert werden. Dieser Nachweis ist im nachgelagerten Bauge-
nehmigungsverfahren zu flihren. Fir den darlber hinaus gehenden Objekt-
schutz ist der jeweilige Vorhabentrager/ Bauherr verantwortlich.

Das Erfordernis zur Herstellung von Hydranten ist im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahrens abzustimmen. Vorzugsweise ist zu regeln, dass das Loésch-
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wasser vollstandig aus dem Regenwasserriickhaltebecken entnommen wird.
Bedarfsweise soll die Enthahme aus dem Trinkwassernetz ermdglicht werden.
Im Regenwasserrickhaltebecken ist ein Dauerwasserstand gesichert, der ge-
eignet ist, das Léschwasser fir den Grundschutz von 48 m3h Uber 2 Stunden
auszugleichen. Das System der Bereitstellung von Ldschwasser ist entspre-
chend unter Beachtung der vorzugsweisen Verwendung des Regenwasser-
rickhaltebeckens im technischen Planverfahren zu ermitteln.

Die Zufahrt zum Regenwasserriickhaltebecken ist weiterhin nutzbar. Die Zu-
fahrt des Regenwasserriickhaltebeckens soll gleichzeitig als Wegetrasse fiir ei-
nen full- und radldufigen Weg verwendet werden.

Die entsprechende Beschilderung der Anfahrtswege und Freihalteflachen ist im
Rahmen der Ausfuhrungsplanung zu berlcksichtigen.

Elektroenergieversorgung

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen wird durch die edis Netz GmbH
mit Elektroenergie versorgt.

Der Anschluss an die Elektroenergieversorgung erfolgt fir das Plangebiet
durch die Herstellung neuer Leitungen. Eine Anbindung an den vorhandenen
Leitungsbestand ist vorgesehen. Fur einen Anschluss an das Versorgungsnetz
ist eventuell eine Erweiterung der Stromverteilungsanlagen erforderlich. Dazu
sind geeignete Flachen im 6ffentlichen Bauraum gemaf DIN 1998 notwendig.
Innerhalb des o6ffentlichen Bauraumes stehen hinreichend Flachen fir die Ver-
legung von Leitungen zu Verfugung.

Zur weiteren Beurteilung des Leistungsbedarfs und der Einschatzung der Auf-
wendungen fur die kunftige Stromversorgung werden der edis Netz GmbH
rechtzeitig Unterlagen zur Verfligung gestellt. Hierbei ist der Abschluss von Er-
schlieRungsvertragen notwendig.

Zu den elektrischen Betriebsmitteln sind grundsatzlich Abstande nach DIN VDE
0100 und DIN VDE 0101 einzuhalten. Vorhandene und in Betrieb befindliche
Kabel durfen weder freigelegt noch Uberbaut werden. Zur Gewahrleistung der
geforderten Mindesteingrabetiefen sind Abgrabungen der Oberflache nicht zu-
I&ssig. In Kabelnahe ist Handschachtung erforderlich.

Gasversorgung

Die Gasversorgung der Gemeinde Admannshagen - Bargeshagen wird Gber die
Stadtwerke Rostock AG gewahrleistet. Im Bereich der Tankstelle am Raben-
horster Damm in Bargeshagen befindet sich eine Hochdruckgasstation. Uber
die Versorgungsleitung DN 200 PE (1 bar — Mitteldruckleitung) wird die Versor-
gung von Bargeshagen, Admannshagen und Rabenhorst gesichert.

Eine Erdgasleitung befindet sich parallel zum Admannshager Damm im Rand-
bereich des Bebauungsplanes. Inwiefern ein Anschluss der geplanten Neube-
bauung innerhalb des Plangebietes vorgesehen und mdglich ist, ist mit dem
Energieversorgungsunternehmen im Zuge der ErschlieBungsplanung abzu-
stimmen.

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen orientiert vorzugsweise auf eine
Verwendung von Griingas bei einer Gasversorgung. Ansonsten orientiert die
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Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen auf ein regeneratives System zur
Energieversorgung. Dies wird im Bereich von Supermarkten und Discountern
bereits umfanglich realisiert. Leistungsfahige regenerative Energiesysteme sind
im Bereich der Mehrfamilienhduser vorgesehen. Fir den individuellen Woh-
nungsbau sind zum Zeitpunkt der Baumalinahme die geeignetsten Mdglichkei-
ten der Energieversorgung zu nutzen. Dabei wird ausschlief3lich auf die regene-
rativen Energien orientiert. Die Entwurfsunterlagen werden entsprechend er-
ganzt. Auf Festsetzungen diesbeziiglich wird verzichtet.

Telekommunikation

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen ist an das Netz der Deutschen Te-
lekom AG angeschlossen. Die telekommunikationstechnische Erschliefung des
Planbereiches ist grundsatzlich moglich. Dazu ist die Verlegung neuer Tele-
kommunikationslinien erforderlich.

Die Deutsche Telekom AG ist rechtzeitig vor Beginn von Erschlielungsarbeiten
und vor Errichtung baulicher Anlagen von den beabsichtigten Baumalinahmen
zu unterrichten.

Fir den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes, die Koordinie-
rung mit dem Stralenbau und BaumalRnahmen anderer Leitungstrager ist Vo-
raussetzung, dass Beginn und Ablauf der ErschlieBungsarbeiten der zustandi-
gen Niederlassung der Telekom mindestens 4 Monate vorher schriftlich ange-
zeigt wird.

Die erforderlichen Unterhaltungs- und ErweiterungsmaRnahmen am vorhande-
nen Kabelnetz fur die Deutsche Telekom AG mussen jederzeit moglich sein.
Die Telekom ist im Rahmen der weiterfihrenden Planungen zu beteiligen.

Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgung erfolgt gemaf den Vorschriften des Landkreises Rostock.
Fir die Abfallentsorgung sind geeignete Behalter auf den Grundstiicken unter-
zubringen. Am Entsorgungstag sind die Abfallbehalter fir die geordnete Entsor-
gung an der offentlichen Stralde bereitzustellen.

Alle Baumafnahmen sind so vorzubereiten und durchzuflihren, dass sowohl

von der Baustelle als auch von den fertiggestellten Objekten eine vollstandige
geordnete Abfallentsorgung entsprechend der Abfallsatzung erfolgen kann.

Nachrichtliche Ubernahmen

Bau- und Kulturdenkmale/ Bodendenkmale

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bau- und Kultur-
denkmale bekannt. Die Bergung und Dokumentation des vorhandenen Boden-
denkmals ist erfolgt.

Fir Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zuféllig neu entdeckt werden, gelten
die Bestimmungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die untere Denkmal-
schutzbehoérde unverziglich zu benachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle
sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes
in unverandertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierflr der Entde-
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11.

1.1

11.2

11.3

1.4

cker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentimer sowie zufallige Zeugen, die
den Wert des Fundes er-kennen. Die Verpflichtung erlischt funf Werktage nach
Zugang der Anzeige.

Hinweise ohne Normcharakter

Bodenschutz

Der Grundstuckseigentimer und der Inhaber der tatsachlichen Gewalt tiber ein
Grundstick sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundesbodenschutzge-
setzes genannten Personen sind verpflichtet konkrete Anhaltspunkte dafir,
dass eine schadliche Bodenveranderung oder Altlast vorliegt, unverzuglich zu-
standigen unteren Bodenschutzbehérde mitzuteilen. Diese Pflicht gilt bei Bau-
malinahmen, Baugrunduntersuchungen oder ahnlichen Einwirkungen auf den
Boden und den Untergrund zusatzlich fir die Bauherren und die von ihnen mit
der Durchfuhrung dieser Tatigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, Sach-
verstandige und Untersuchungsstellen.

Werden schadliche Bodenveranderungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind die Grundstickseigentu-
mer in Grundlage von § 2 des Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land
Mecklenburg — Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V]
verpflichtet, den unteren Bodenschutzbehérden der Landkreise und kreisfreien
Stadte hieruber Mitteilung zu machen.

Bei allen MalRinahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schadliche Bodeneinwirkun-
gen, welche eine Verschmutzung, unndétige Vermischung oder Veranderung
des Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen
kdonnen, vermieden werden.

Munitionsfunde

Munitionsfunde sind nicht auszuschlief3en. Konkrete und aktuelle Angaben tber
die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) fir das Plangebiet
sind gebuhrenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes fir
zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz zu
erhalten. Ein Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Baubeginn empfohlen. Auf
der Homepage www.brand-kats-mv.de ist unter ,Munitionsbergungsdienst® das
Antragsformular sowie ein Merkblatt Gber die notwendigen Angaben zu finden.

Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Sollten wahrend der Erdarbeiten Auffalligkeiten, wie unnatirliche Verfarbungen
bzw. Gerliche des Bodens auftreten, ist der Landkreises Nordwestmecklenburg
als zustandige Behorde zu informieren. Der Grundstlicksbesitzer ist als Abfall-
besitzer nach § 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zur ordnungsgemafen
Entsorgung des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Es wird weiterhin darauf
hingewiesen, dass beim Ruckbau vorhandener Anlagen darauf zu achten ist,
dass weder Boden noch Bauschutt von rickzubauenden baulichen Anlagen
schadhaft belastet ist.

Versickerung von Niederschlagswasser

Nur wenn eine Versickerung auf den Grundsticken nicht mdglich ist, ist eine
Ableitung des anfallenden Oberflachenwassers vorzusehen.
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11.5

11.6

Grundwasserschutz

Werden bei der Durchsetzung der Planung Erdaufschliisse (auch Flachenkolle-
ktoren oder Erdwarmesonden fir Warmepumpen) oder Grundwasserabsen-
kungen notwendig, mit denen unmittelbar bzw. mittelbar auf die Bewegung oder
Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt wird, sind diese geman § 49 Abs.
1 Wasserhaushaltsgesetz einen Monat vor Baubeginn bei der unteren Wasser-
behdérde anzuzeigen. Dies trifft ebenso fir eventuell notwendige Grundwasser-
absenkungen wahrend der BaumalRnahmen zu.

LAU-Anlagen (Lagerung, Abflllen und Umschlagen von wassergefahrdenden
Stoffen) oder HBV-Anlagen (Herstellen, Behandeln und Verwenden von was-
sergefahrdenden Stoffen) haben auf der Grundlage des § 62 WHG i.V. mit der
AwSV (Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stof-
fen) so zu erfolgen, dass eine Gefahrdung des Grund- und Oberflachenwassers
nicht zu besorgen ist. Prifpflichtige Anlagen nach AwSV sind bei der unteren
Wasserbehdrde anzeigepflichtig.

Artenschutz

Auf die Anwendung der unmittelbar geltenden artenschutzrechtlichen Regelun-
gen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), insbesondere auf die Vor-
schriften flir besonders geschitzte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenar-
ten nach §§ 44 ff. BNatSchG vom 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542) in der jeweils
geltenden Fassung wird hingewiesen.

Brutvogel
Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden muss die Ent-

fernung der Gehdlze und die Baufeldberdumung in der Zeit vom 1. Oktober bis
zum 28./29. Februar durchgefihrt werden. Sollten Fallungen oder maf3gebliche
RiickschnittmaRnahmen auRerhalb dieses Zeitraumes erfolgen, ist eine Okolo-
gische Baubegleitung erforderlich.

Reptilien und Amphibien

Um den Verbotstatbestand der Tétung fiir die Artengruppen Reptilien und Am-
phibien gemaR § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden, ist bei Erdarbeiten darauf
zu achten, dass steile Béschungen vermieden werden bzw. die Graben und
Gruben schnellstmbglich zu verschlief3en sind und vorher eventuell hereingefal-
lene Tiere (Reptilien, Amphibien usw.) aus den Graben und Gruben zu entfer-
nen sind.

Insekten

Zum Schutz fur Insekten sind neu zu errichtende Beleuchtungen an Stral3en
und Wegen, Aullenbeleuchtungen baulicher Anlagen und Grundstiicke sowie
beleuchtete und lichtimitierende Werbeanlagen technisch und konstruktiv so
anzubringen und mit Leuchtmitteln zu versehen und so zu betreiben, dass
nachteilige Auswirkungen durch Lichtimmissionen ausgeschlossen werden
kénnen. Diese Anforderung gilt gleichermalien zum Schutz von Tieren und
Pflanzen.

Gehdlzschnitt und Gehdlzbeseitigung

Der Schnitt oder die Beseitigung von Gehdlzen darf gemaR § 39 Abs. 5 Nr. 2
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im Zeitraum vom 1. Oktober
bis zum letzten Tag im Februar durchgeflihrt werden; in einem anderen Zeit-
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raum sind nur schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zu-
wachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Baumen zulassig. Aus-
nahmen aufderhalb dieser Zeit sind nur zulassig, sofern der gutachterliche
Nachweis durch den Verursacher erbracht wird, dass die artenschutzrechtlichen
Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG eingehalten werden. Der Nachweis,
dass keine geschitzten Tierarten (z.B. Brutvogel, Fledermause) vorkommen
bzw. erheblich beeintrachtigt werden, ist durch den Verursacher der zustandi-
gen unteren Naturschutzbehdrde rechtzeitig vor Beginn der Baumalinahme
vorzulegen.

Weitergehende Anforderungen sind im weiteren Planverfahren abzustimmen.
Ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wird im weiteren Verfahren ergénzt

Anforderungen an die Sicherung des ausreichenden Schallschutzes

Der Betrieb des Einzelhandelsbetriebes im sonstigen Sondergebiet Einzelhan-
del (SO-EH) erfolgt ausschlieBlich in den Zeiten, die vom Gutachter bestatigt
wurden.

Externe KompensationsmaBnahmen

Externer Ausgleich fur flachenhafte Eingriffe
Die externen AusgleichsmalRnahmen sind aulerhalb des Plangebietes im Ge-
meindegebiet oder durch Erwerb von Okopunkten zu sichern.

DIN-Vorschriften

DIN-Vorschriften werden im Zuge des weiteren Planaufstellungsverfahrens er-
ganzt.

Bei Verweisen auf DIN-Vorschriften konnen diese im Amt Bad Doberan-Land,
Kammerhof 3, 18209 Bad Doberan, wahrend der Dienstzeiten eingesehen wer-
den.

Wesentliche Auswirkungen der Planung

Wesentliche Auswirkungen der Planung ergeben sich durch die Flacheninan-
spruchnahme durch Funktionsverlust und Versiegelung. Eingriffe in den Ge-
hélzbestand lassen sich nicht vermeiden. Die erforderlichen MaRnahmen fir
Ausgleich und Ersatz werden im Rahmen des weiteren Planverfahrens gere-
gelt.

Es ergeben sich Auswirkungen auf das innerortliche Verkehrsnetz durch Aus-
bildung eines vierarmigen Knotenpunktes. Diese wurden im Rahmen einer Ver-
kehrsuntersuchung ermittelt.

Durch den flieRenden Verkehr an der B 105 sind Auswirkungen durch den Ver-
kehrslarm auf die beabsichtigte Bebauung zu ermitteln.

Die anthropogenen Auswirkungen durch die Nutzung der Grundstiicke werden
sich nicht auf die sudlich gelegenen Flachen aul3erhalb des Plangebietes aus-
wirken. Es sind Rundwegesystem innerortlich vorgesehen. Die Anforderungen
werden nach Durchfuhrung des Planverfahrens mit dem Vorentwurf und Be-
stimmung von Umfang und Detaillierungsgrad der Prifung der Umweltbelange
erganzt.
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12.1 Flachenbilanz

Die Flachenbilanz berticksichtigt das sonstige Sondergebiet fur den Einzelhan-
del mit etwa 10.000 m? und die Schaffung eines Vollsortimenters als erklartes
Ziel der gemeindlichen Entwicklung.

Die derzeitige Absicht besteht darin, einen Einkaufsmarkt mit einer Verkaufsfla-
che von 2.000 m? als Vollsortimenter vorzusehen. Der Gemeinde geht es dabei
nicht mageblich darum, die Verkaufsraumflache zu sichern, sondern die An-
gebotspalette des Vollsortimenters zu erwirken. Derzeit ist keiner der Interes-
senten in der Lage, das Vollsortiment auf 1.200 m? Verkaufsflache abzudecken.
Die Anforderungen an das Wohnen werden in den unterschiedlichen Baugebie-
ten realisiert. Der Anteil der Wohngebiete im Plangebiet betragt rund 3,7 ha.
Davon nimmt der Bereich fir die Mehrfamilienhauser die grofite Flache von et-
wa 1,7 ha ein. Der Anteil der Reihenhauser betragt etwa 0,3 ha. Der Anteil der
Einzel- und Doppelhaduser ist in gleichem Umfang wie fur die Mehrfamilienhau-
ser vorgesehen. Die (ibrigen Flachen ergeben sich aus der Ubersicht.

Fir den Bebauungsplan ergibt sich folgende Flachenverteilung:

Variante Markt_1 Baugrenze |Stellplatze
Bauflichen qm am am GF-Rgm
SO/EH 9.990,50 407,7
W1 16.819.20 9623,6 2037,6 548,1
w2 8.633,00 5893,3
W3 8.832,50 3493,1 232,5
w4 2.795,20 1086,3
Summe = 47.070,40
Griinflachen gm
private Wiese 3.485,50
private Parkanlage 2.400,00
privates Schutzgrin 2.661,00
Summe = 8.546,50
StraBenflache gm
vorh. StraB3e 3.459,50
geplante StraBe 3.470,30
Verkehrsb. Bereich 1.990,80
gepl. Gehweg 127,50
Summe = 9.048,10
Gesamtsumme = 64.665,00
12.2 Kosten

Die Gemeinde beabsichtigt die Planung und Vorbereitung und die Erschlie3ung
des Plangebietes derzeit selbst zu realisieren.
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Die Vorgehensweise wird im weiteren Verfahren erganzt.

13. Fachgutachten

Folgende Fachgutachten liegen vor bzw. sind vorgesehen:

Verkehrstechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 18 der Gemeinde
Admannshagen-Bargeshagen, BERNARD Gruppe ZT GmbH, Rostock, Mai
2023, Projekt-Nr. 502747

Strukturanalyse und Innenbereichsanalyse zur baulichen und griinordneri-
schen Entwicklung im Ortsteil Bargeshagen als Variantenuntersuchung,
Planungsbiro Mahnel 2026, 23936 Grevesmuhlen, Rudolf-Breitscheid-
StralBe 11

Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen Strukturanalyse und Prognosen
2040, Auftraggeber: Landkreis Rostock, Amt fir Kreisentwicklung, August-
Bebel-Stralte 3, 18209 Bad Doberan, Bearbeitung: Wimes-Stadt- und Regi-
onalentwicklung, Barnsdorfer Weg 6, 18057 Rostock, Januar 2026
Schallgutachten ist in der Entwurfsphase vorgesehen
Artenschutzfachbericht ist in der Entwurfsphase vorgesehen
Einzelhandelsgutachten als Vertraglichkeitsanalyse zum Einzelhandel ist in
der Entwurfsphase vorgesehen

Weitere Fachgutachten werden im weiteren Bauleitplanverfahren bei Be-
darf ergédnzt.
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TEIL 2 Priifung der Umweltbelange - Umweltbericht

1.1

Anlass und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen stellt den Bebauungsplan Nr. 18
.Einzelhandel und Wohnen an der Hauptstral’e® in Bargeshagen auf. Die Auf-
stellung des Bebauungsplanes erfolgt im zweistufigen Regelverfahren im Zu-
sammenhang mit der 5. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde.
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wird eine Umweltprifung gemaR § 2
Abs. 4 BauGB durchgefuhrt. Mit der Umweltprifung werden die Auswirkungen
der Planung auf die einzelnen Schutzgiter des Umwelt- und Naturschutzes und
auf den Menschen bewertet sowie Ma3nahmen zur Vermeidung, Verminderung
und zum Ausgleich abgeleitet.

Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen hat im Zusammenhang mit der

baulichen Entwicklung die Zielsetzungen der Wohnentwicklung verfestigt. Fir

den Bereich an der HauptstralRe ist der Aufstellungsbeschluss Uber einen Be-

bauungsplan gefasst worden. Ein Gesamtkonzept wurde als stadtebauliches

Konzept am 01.07.2019 als Grundlage fir die weitere bauliche Entwicklung zu-

grunde gelegt.

Unter Bertcksichtigung der Abstimmungen zu den Zielen der Raumordnung

und Landesplanung hat die Gemeinde die Bewertung maoglicher Wohnbaufla-

chen im Ortsteil Bargeshagen vorgenommen. Der Hauptort fir die Wohnent-

wicklung in der Gemeinde ist Bargeshagen. Unter Bertcksichtigung der Nach-

weise fur eine geordnete stadtebauliche Entwicklung wurde eine Innenbe-

reichsanalyse fur den Ortsteil fur 17 Standorte durchgefihrt. Es werden 3 Teil-

flachen zugeordnet:

- der Teilbereich Nord, nérdlich der vorhandenen Bebauung in Bargeshagen,
nordlich der B 105

- der Teilbereich Sid, sldlich der vorhandenen Bebauung im Ortsteil Bar-
geshagen und sudlich der B 105

- und der zentrale Bereich, der mafigeblich Grinflachen und Griinzasuren in-
nerhalb der bebauten Ortslage betrifft.

Im Ergebnis dieser Untersuchung kommt die Gemeinde zu der Empfehlung, die
wohnbauliche Entwicklung sudlich der B 105 und sidostlich in der Ortslage
Bargeshagen auf einer Teilflache entsprechend dem urspriinglichen Konzept
von 2019 vorzusehen. Die Beschrankungen fir die bauliche Entwicklung im
Norden ergeben sich zum einen durch die vorhandenen und bewerteten FIa-
chen fir die Landwirtschaft. Die Einbindung in das oértliche Strallennetz gestal-
tet sich unter Wahrung der urspriinglichen Zielsetzung der Erhaltung von
Grunzasuren schwierig. Zudem wurden Nutzungskonflikte zu den nérdlich gele-
genen Windenergieanlagen zu einer Beeintrachtigung flihren. Die zentralen
Flachen in der Ortslage sind als Grinstruktur und Griinzasuren zu erhalten. Die
Flachen sudlich der Ortslage Bargeshagen sind fur eine wohnbauliche Entwick-
lung am ehesten geeignet. Gerade die Flachen fur den in Aufstellung befindli-
chen Bebauungsplan Nr. 18 werden als Arrondierung sidlich der B 105 be-
trachtet. Da auch die verkehrliche Anbindung Uber den vorhandenen Knoten-
punkt, der mit einem weiteren Arm auszubilden ist moglich ist, wird diese Ent-
wicklung favorisiert und weiter untersucht.
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1.2

1.3

Beeintrachtigungen von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Na-
turschutzrechtes sind nicht zu erwarten. Diese befinden sich in ausreichendem
Abstand zum Plangebiet. Die Belange der Siedlungsentwicklung, des Immissi-
onsschutzes zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sowie die
Flacheninanspruchnahme von AuRenbereichsflachen sind im Planverfahren
abschliel3end zu regeln.

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist es, die Wohnfunktion in der Ge-
meinde zu starken und einen Bevolkerungsrickgang zu vermeiden. Es besteht
die Nachfrage an veranderten Wohnformen in der Gemeinde. Hierbei soll ins-
besondere die ortsansassige Bevolkerung mit einem Bedarf von seniorenge-
rechtem Wohnraum versorgt werden. Der Bedarf zur Bereitstellung an Woh-
nungen hat sich erhéht. Die Gemeinde hat hier eine Bedarfsanalyse durchge-
fuhrt. Die Flache ist geeignet, die Anforderungen an eine nachhaltige Ortsent-
wicklung zu erfillen. Eine verkehrstechnische Untersuchung wurde erstellt. Die
verkehrstechnische Untersuchung der Bernard Gruppe kommt zu dem Ergeb-
nis, dass die verkehrliche Anbindung Uber einen vierarmigen Knotenpunkt ge-
eignet ist, die neue Wohnbauflache zu erschlielRen. Ein Kreisverkehr ist auf-
grund der unterschiedlichen Belastungen der einzelnen Verkehrsarme nicht ge-
eignet.

Im weiteren Planverfahren und nach Durchfiihrung des Beteiligungsverfahrens
mit dem Vorentwurf wird das Erfordernis von weiteren Fachgutachten geprift.
Derzeit ist neben der Schalluntersuchung die Erstellung des Artenschutzfach-
beitrages vorgesehen.

Der Vorentwurf wurde fur das Beteiligungsverfahren gebilligt und die Abstim-
mung mit den Behorden und Tragern offentlicher Belange soll nunmehr gefihrt
werden.

Lage des Plangebietes

Das Plangebiet liegt in der Landschaftszone Ostseekustenland in der GroR-
landschaft Nordwestliches Hugelland, in der Landschaftseinheit ,Hager Ort®.

Das Plangebiet fur die Vorbereitung des Bebauungsplanes Nr. 18 der Gemein-
de Admannshagen-Bargeshagen wird wie folgt begrenzt:
- im Norden: durch die Hauptstralte (B105),
- im Osten: durch den vorhandenen Weg und das Wohngrundsttick
Hauptstralle Nr. 46,
- im Suden: durch landwirtschaftliche Flachen,
- im Westen: durch Flachen fur die Landwirtschaft und eine bestockte
Flache (Weihnachtsbaumkultur).

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen stellt klar, dass es sich bei der
Flache fur die Weihnachtsbaumkultur nicht um eine Waldflache, sondern um ei-
ne Flache der landwirtschaftlichen und gartnerischen Erzeugung handelt.

Vorbelastung

Eine anthropogene Vorbelastung des Plangebietes besteht bereits durch:

- die Bundesstrale B 105 unmittelbar nérdlich des Plangebietes,

- die bestehende Wohnbebauung &stlich und nordwestlich des beabsichtigen
Plangebietes,
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- die gewerblichen Nutzungen im weiteren Umfeld insbesondere im Gewer-
begebiet Bargeshagen und
- die Zerschneidung des Offenlandes durch Infrastruktur.

Eine Arrondierung der Flachen sudlich der B 105 bietet sich als sinnvolle Er-
ganzung der Ortstruktur an. Die Querung der Bundesstralle 105 wird hinge-
nommen, zumal sich im Bereich sidlich der B 105 auch maf3gebliche Infrastruk-
tureinrichtungen befinden. Zudem soll der Bereich am stdoéstlichen Ortsaus-
gang mit der einzeiligen strallenbegleitenden Bebauung an den Ort herangezo-
gen werden.

Einordnung in iibergeordnete und értliche Planungen

Landesraumentwicklungsprogramm und Regionales Raumentwicklungs-
programm

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen hat ihre Bauleitplanung gemaf
§ 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung anzupas-
sen. Die Ziele (Z) der Raumordnung sind verbindlich zu beachten, die Grunds-
atze (G) im Rahmen der Abwagung angemessen zu berticksichtigen.

Die malRigebliche Bewertung im Zusammenhang mit dem LEP erfolgt im Teil 1
dieser Begriindung — stadtebaulicher Teil.

Die im LEP festgelegten Ziele und Grundsatze werden durch das Regionale
Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP MM/R,
LVO M-V vom 22.08.2011) sachlich und regional konkretisiert. Gemal RREP
liegt die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen im Stadt-Umland-Raum
Rostock; Bargeshagen befindet sich zudem in einem Vorbehaltsgebiet fur die
Landwirtschaft (Kap.4.5) sowie in einem Vorbehaltsgebiet fur Tourismus
(Kap. 4.6). Entsprechend sind bei der Bauleitplanung die Belange der landwirt-
schaftlichen Nutzung, der Freiraumsicherung sowie der landschaftlichen Quali-
tat besonders zu bertcksichtigen. Darlber hinaus liegen Entwirfe zur Fort-
schreibung bzw. Neuaufstellung des Raumentwicklungsprogramms Region
Rostock vor, die als sonstige Erfordernisse der Raumordnung in die Bewertung
einbezogen werden.

Die maRgebliche Bewertung im Zusammenhang mit dem RREP erfolgt im Teil 1
dieser Begriindung — stadtebaulicher Teil.

Flachennutzungsplan

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen verfugt Uber einen wirksamen
Flachennutzungsplan fur das gesamte Gemeindegebiet. Die Gemeinde stellt
den Bebauungsplan im Zusammenhang mit der 5. Anderung des Flachennut-
zungsplanes der Gemeinde Admannnshagen-Bargeshagen auf.

Landschaftsplan

Es liegt kein beschlossener Landschaftsplan vor.
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Gutachtlicher Landschaftsplan M-V / Gutachtlicher Landschaftsrahmen-
plan MMR

Fir das Land Mecklenburg-Vorpommern liegt der gutachtliche Landschaftsplan
vor. Fur die Region Mittleres Mecklenburg-Rostock liegt der gutachtliche Land-
schaftsrahmenplan vor.

Fir das Plangebiet wird eine Kurzzusammenfassung der Belange dargestellt.

Folgende Belange sind im Rahmen der Bewertung zu beachten:

- Sicherung der Bodenfunktionen (Filter-, Puffer- und Speicherfunktion) und
Minimierung zusatzlicher Flachenversiegelung durch flachensparende Bau-
weise.

- Erhalt eines naturnahen Wasserhaushalts durch vorrangige Rickhaltung
und Versickerung von Niederschlagswasser sowie Begrenzung des Ober-
flachenabflusses.

- Schutz der Grundwasserneubildung und Vermeidung nachteiliger Verande-
rungen des lokalen Wasserhaushalts.

- Berlcksichtigung regionaler Freiraum- und Landschaftsfunktionen als Be-
standteil einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung.

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen geht auf die einzelnen Belange im

Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung in den nachstfolgenden Schritten

nach Abstimmung zum Umfang und Detaillierungsgrad der Prifung der Um-

weltbelange ein. Der Umweltbericht wird auch unter Bericksichtigung der tech-
nischen Planvorgaben und Gutachten erstellt.

Die Gemeinde geht grundsatzlich davon aus, dass die Bauleitplanung der Ge-

meinde im Einvernehmen mit den Anforderungen der Ubergeordneten Pro-
gramme erstellt werden kann.

Festlegung von Umfang und Detaillierungsqrad der Umweltpriifung

Mit den Unterlagen zum Vorentwurf werden die Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung zur AuRerung auch
im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelt-
prifung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 18 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzun-

gen fur die Entwicklung Allgemeiner Wohngebiete (WA1-WA4) sowie eines

Sonstigen Sondergebietes Einzelhandel (SO-EH) geschaffen werden. Ziel ist

die Entwicklung von Wohnbauflachen fir verschiedene Bedarfsgruppen:

- fir die Schaffung von Wohnraum in Mehrfamilienhdusern

- flr die Errichtung verdichteter Wohnformen wie Hausgruppen und Reihen-
hauser

- fur die Bereitstellung eines geringen Umfangs fiir Einzel- und/ oder Doppel-
hauser.

Das Konzept wird nach Durchfihrung des Beteiligungsverfahrens fir die Be-
hérden und TOB Uberprift. Die Zielsetzung besteht in der Ansiedlung eines
grofl¥flachigen Einzelhandelsbetriebes. Zur Verbesserung der Versorgungsinfra-
struktur ist ein grofl¥flachiger Einzelhandelsbetrieb mit einer maximal zulassigen
Verkaufsflache von 2.000 m? einschliel3lich der erforderlichen Stellplatze und
Nebenanlagen vorgesehen. Fur die Nachweisflhrung ist die Erstellung einer
Vertraglichkeitsanalyse zum Einzelhandel erforderlich und vorgesehen.
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Die Erkenntnisse aus dem Beteiligungsverfahren mit dem Vorentwurf zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 18 werden fir die Prazisierung der Zielset-
zungen fir die in Aufstellung befindliche 5. Anderung des Flachennutzungspla-
nes genutzt.

In den Stellungnahmen des Landkreises Rostock vom 27.02.2020 wird auf den
hohen Umfang der geplanten Siedlungsentwicklung und die damit verbundene
Inanspruchnahme von Freiraum- und Auenbereichsflachen hingewiesen. Ins-
besondere werden moégliche Auswirkungen auf Natur- und Freiraumfunktionen
betont und eine gesamtkonzeptionelle Betrachtung der stadtebaulichen Ent-
wicklung eingefordert.

Die Gemeinde hat die Zielsetzungen Uberprift. Die Gemeinde hatte urspring-
lich 2 Teilbereiche stdlich der B 105 fir die Bebauung innerhalb des Geltungs-
bereiches fur den Bebauungsplan Nr. 18 vorgesehen. Die Gemeinde be-
schrankt sich auf den 0Ostlichen Teilbereich, der im Wesentlichen als Arrondie-
rung zwischen den Ortsbereichen in Bargeshagen sudlich der B 105 gesehen
werden kann. Die westlich gelegene Teilflache wird aus derzeitiger Sicht fir den
Wirkzeitraum des in Aufstellung befindlichen Flachennutzungsplanes in der
Fassung der 5. Anderung nicht bewertet. Hier handelt es sich um eine Vision,
die bei allgemeinen Uberlegungen zur Ortsentwicklung mitbetrachtet werden
soll. Nur die dstliche Teilflache wird mit einem veranderten stadtebaulichen
Konzept genutzt. Damit wird die Inanspruchnahme von Flachen reduziert und
eine Inanspruchnahme in dem fur die Ortslage erforderlichen Umfang vorberei-
tet.

Ein Verkehrsgutachten wurde erstellt. Eine Schalltechnische Untersuchung ist
zur Bestimmung des Umfanges von MalRhahmen zum Schutz vor Verkehrslarm
in der Entwurfsphase erforderlich und im weiteren Verfahren zu erganzen.
Ebenso ist die entsprechende Erstellung des Einzelhandelsgutachtens erforder-
lich.

Das Amt flir Raumordnung und Landesplanung Region Rostock weist in seiner
Stellungnahme vom 27.03.2020 darauf hin, dass das Plangebiet in einem Vor-
behaltsgebiet Landwirtschaft liegt und die Ziele der Raumordnung zur Reduzie-
rung der Flacheninanspruchnahme, zum Vorrang der Innenentwicklung sowie
zur Sicherung bedeutsamer Béden zu beachten sind. Zudem wird auf erhebli-
che Auswirkungen der Planung auf Natur- und Freiraumfunktionen hingewie-
sen. Fur den Bebauungsplan Nr. 18 ist eine vollstandige Umweltprifung mit
Schwerpunkten beim Schutzgut Boden, den Natur- und Freiraumfunktionen so-
wie dem Landschaftsbild am Ortsrand erforderlich.

Im Rahmen ihrer Planungshoheit hat sich die Gemeinde mit der Innenbe-
reichsanalyse beschaftigt. Der Standort sidlich der B 105 wird als Arrondie-
rungsflache zwischen bereits bebauten Bereichen fir die bauliche Entwicklung
favorisiert. Der Umfang der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Béden wird
somit reduziert und dem tatsachlich erforderlichen Bedarf angepasst. Im stad-
tebaulichen Teil der Begriindung, Teil 1, erfolgt der Nachweis, dass die Inan-
spruchnahme landwirtschaftlicher Boden mit einer Ackerwertzahl gréRer 50
2,91 ha betragt und somit unter dem Schwellwert von 5,00 ha liegt. Auch in
Kumulation mit anderen Projekten kann dieser Nachweis erbracht werden.
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4.2

4.3

Schutzgebiete und Schutzobjekte

Nach § 20 NatSchAG M-V geschiitzte Biotope

Innerhalb des Plangebietes liegt kein gesetzlich geschutztes Biotop. Das in der
Ubersicht dargestellte Naturnahe Feldgehélz Nr. DBR02726 ist nicht in der Ort-
lichkeit vorhanden. Im Westen angrenzend liegen vier Kleingewasser, die ge-
setzlich geschitzt sind. Die Anforderungen an die Belange der nach § 20
NatSchAG M-V geschiitzten Biotope sind zu bertcksichtigen. Auswirkungen auf
§ 20 NatSchAG geschitzte Biotope sind durch die Planungsabsicht nicht zu
beurteilen. Auch das Biotop mit Ifd. Nr. 6, wurde bereits in dem B-Plan Nr. 3 der
Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen integriert.

Sxentsvem v RN T T
Gesstzlich geschiitzte Biotope
gemaRl § 20 NatSchAG M-V
Im Bestand nicht mehr vorhanden

1)yDBRO2726

G i begrife Naturnahe Feldgehsl
gk g

2)DBR02718

Biotopname: permanentes Kleingewasser
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewésser,
einschl. der Uferveg.

3) DBR02715

Biotopname: permanentes Kleingewasser,
verbuscht

Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewasser,
einschl. der Uferveg.

4) DBR02716
Biotopname: permanentes Kleingewasser, ML
Geholz

Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewasser,
einschl. der Uferveg.

5) DBR02713

Biotopname: permanentes Kleingewé&sser
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewasser,
einschl. der Uferveg.

Kein Schutzstatus gemaRk § 20 NatSchAG
MV

Biotopname: Baumgruppe

7) DBR02708 Geltungsbereich des
Biotopname: temporéares Kleingewésser; X Bebauungsplanes Nr. 18
undiff. Réhricht; Sall 5 % der Gemeinde
Gesetzesbegriff: Sélle . Admannshagen-Bargeshagen

Abb. 10: Nach §20 atSchA M-V geschitzte Biotope innerhalb und in der Umgebung des Gel-
tungsbereiches (rot)
(Quelle: © LUNG M-V, (CC SA-BY 3.0), Februar 2023, Bearbeitung durch PBM, ohne MaRstab

Internationale und nationale Schutzgebiete

Innerhalb des Plangebietes liegen keine internationalen oder nationalen
Schutzgebiete. Das Landschaftsschutzgebiet LSG ,Kihlung®, LSG_054a, ist ca.
1,3 km entfernt.

Gesetzlich geschiitzte Baume

Der Baumbestand innerhalb des Plangebietes wurde erfasst. Ein Eingriffs-/
Ausgleichbilanzierung fir den Baumbestand und flr Eingriffe in nach § 18 und
§ 19 NatSchAG M-V geschitzte Baume wird nach Erfordernis im Laufe des
Verfahrens erganzt. Im Rahmen des Aufstellungsverfahren wird der Erhalt ein-
zelner GroRbaume Uberprift. Nordlich angrenzend an das Plangebiet liegen
Baume einer lickigen Allee (Alleenkataster, LUNG M-V 2026). Innerhalb von
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4.4

4.5

6.1

flachigen Geholzbiotopen enthaltene Einzelbdume gelten nicht als zu bewer-
tende Baume nach Baumschutzkompensationserlass.

Es handelt sich hier maRgeblich um die im und am Rande des Plangebietes
dargestellten Siedlungsgehdlze aus heimischen oder nicht heimischen Baum-
standorten oder Windschutzpflanzungen, die aufgrund der Vornutzung entstan-
den sind.

Wald

Das Plangebiet liegt nicht auf Flachen des Waldes. Westlich des Plangebietes
befinden sich reihige Gehdlzbestande. Hier befindet sich eine Weihnachts-
baumkultur mit Verkauf. Daher geht die Gemeinde von einem Betrieb der Gar-
tenerzeugung aus.

Rastgebiete

Der Geltungsbereich liegt innerhalb eines Gebietes mit der Rastgebietsfunkti-
on 2. Es kommt bereits zu Vergramungserscheinungen durch die Stérquellen
der Bundesstralte und die Bebauung innerhalb der Ortslage sowie den anthro-
pogenen Nutzungen innerhalb und in der Umgebung des Geltungsbereiches.
Hierzu gehort auch die Weihnachtsbaumkultur bzw. der Betrieb der Gartener-
zeugung.

Gewaisser- und Hochwasserschutz

Innerhalb des Plangeltungsbereiches liegen keine Gewasser I. und Il. Ordnung.
Das Plangebiet liegt auRerhalb von Wasserschutzgebieten und Uberschwem-
mungsgebieten, sowie aulierhalb von Hochwasserrisikogebieten.

Bestandsaufnahme und Kurzbewertung der Schutzgiiter

Im Rahmen des Vorentwurfs wird eine Kurzbeschreibung des Zustandes und
Kurzbewertung der mdglichen zu erwartenden Auswirkungen auf die zu be-
trachtenden Schutzguter im Folgenden dargestellt.

Schutzgut Mensch

Bestand

Das Plangebiet ist derzeit unbebaut und wird Uberwiegend landwirtschaftlich
genutzt. Eine Wohn- oder Erholungsnutzung findet im Geltungsbereich nicht
statt. Nordlich grenzt unmittelbar die Bundesstrale B 105 an, dstlich und nérd-
lich schliefl3t sich bestehende Wohnbebauung an. Nérdlich der B 105 befindet
sich das Gewerbegebiet Bargeshagen in ausreichender Entfernung. Wohnnut-
zungen befinden sich Uberwiegend in angrenzenden Bereichen. Insofern sind
hier kaum Nutzungskonflikte zu erwarten. Die Auswirkungen durch Larm vom
geplanten Einzelhandelsstandort sind zu prtfen.

Im weiteren Umfeld des Plangebietes verlaufen zwar ausgewiesene Wander-
und Rundwege, diese flihren jedoch Uber bestehende Wege in der Feldflur und
angrenzenden Landschaft und nicht durch den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes. Randstrukturen sollen genutzt werden, um Rundwanderwege her-
zustellen. Hierflr bietet sich eine Wegeparzelle zwischen der vorhandenen Be-
bauung 6stlich des Plangebietes mit der Hausnummer 46 und dem Plangebiet
an.
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Damit ist das Umfeld bereits anthropogen gepragt. Das geplante Sondergebiet
Einzelhandel liegt in einem durch Verkehr, bestehende Gewerbenutzungen und
die Bundesstralte B 105 vorbelasteten Umfeld. Der Standort ist so gewahlt,
dass der Einkaufsmarkt schallschitzende Wirkung auf sldlich vorhandene
Wohnbebauung ausiben kann. Dartber hinaus sind Beeintrachtigungen durch
den Einkaufsmarkt auf umgebende Wohnbebauung durch geeignete Malinah-
men auszuschlielfen.

Aufgrund der vorhandenen Vorbelastungen und der fehlenden aktuellen Auf-
enthalts- oder Erholungsfunktion im Plangebiet besitzt der Bereich keine be-
sondere Bedeutung flr das Schutzgut Mensch. Gesunde Wohn- und Lebens-
verhaltnisse sind zu sichern.

Kurzbewertung

Durch die geplanten Wohn- und Einzelhandelsnutzungen (WA und SO-EH) ent-
stehen zusatzliche Larm- und Verkehrsbelastungen. Das Plangebiet liegt in ei-
nem durch Verkehr, bestehende Gewerbenutzungen und die Bundesstralle
B 105 vorbelasteten Umfeld. Unter Berlcksichtigung geeigneter immissions-
schutzrechtlicher Festsetzungen sind keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen auf gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu erwarten. Eine ver-
kehrstechnische Untersuchung wurde erstellt. Im Rahmen der verkehrstechni-
schen Untersuchung wurde ermittelt, dass ein vierarmiger Knotenpunkt ausrei-
chend ist und ein Kreisverkehr an diesem Standort aus verkehrstechnischer
Sicht nicht empfohlen wird. Laut Verkehrsgutachten der BERNARD Gruppe ZT
GmbH (Stand: Mai 2023) sind durch die Umsetzung des Bebauungsplanes kei-
ne erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, insbe-
sondere durch Verkehrslarm oder Abgase infolge von Stauentwicklung zu er-
warten. Eine Schalluntersuchung ist entsprechend zu erstellen. Die Schallun-
tersuchung ist Voraussetzung fir Festsetzungen. Das Sondergebiet Einzelhan-
del ist immissionsseitig standortgerecht und unter Einhaltung geeigneter Mal3-
nahmen ohne erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch realisierbar.
Erhebliche Beeintrachtigungen gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sind
durch Umsetzung geeigneter MalRnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen
auf ein vertragliches Mal} nicht zu erwarten.

Im weiteren Umfeld des Plangebietes verlaufen ausgewiesene Wander- und
Rundwege. Diese fuhren jedoch Uber bestehende Wege in der Feldflur und an-
grenzenden Landschaft und nicht durch den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes. Erholungseinrichtungen oder touristische Infrastrukturen sind im Plan-
gebiet nicht vorhanden.

Die bestehenden Wander- und Rundwege werden durch die Planung nicht in ih-
rer Funktion beeintrachtigt.

Aufgrund der Lage des Plangebietes am Siedlungsrand, der unmittelbaren Na-
he zur Bundesstralte B 105 sowie angrenzender Wohn- und Gewerbenutzun-
gen ist das Umfeld bereits deutlich anthropogen gepragt.

Insgesamt besitzt das Plangebiet keine besondere Bedeutung fir den Touris-
mus oder die Erholungsfunktion. Erhebliche nachteilige Auswirkungen der Pla-
nung auf das Schutzgut Mensch in Bezug auf Tourismus und Erholung sind
nicht zu erwarten.

Im Rahmen des Plankonzeptes sind Rundwanderwege vorgesehen und die
Ausbildung des Geh- und Radweges stralRenbegleitend und sudlich der B 105.
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6.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Bestand

Das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt ist im Plangebiet durch
Uberwiegend landwirtschaftlich genutzte Acker- und Grinlandflachen gepragt.
Dieser Dokumentation wird eine Karte der Biotoptypen nach dem derzeitigen
Stand der Biotoptypenaufnahme auf der Grundlage der Vermessung beigefugt.
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Abb. 11: Bestandskarte mit Eingriffsbereich, Stérquellen und Wirkzone
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Innerhalb des Plangebietes befinden sich Einzelbdume, die eine flachige Ge-
holzstruktur bilden und stralenbegleitende Einzelbdume. Einzelbdume, die
nicht dem Baumschutzkompensationserlass unterliegen und in anderen Bio-
toptypen wie z.B. Siedlungsgehoélzen und Windschutzpflanzungen erhalten
sind, werden im Rahmen der Abwagung betrachtet. Sie sind jedoch nicht Ge-
genstand einer selbststandigen Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz unter Anwendung
des Baumschutzkompensationserlasses, sondern unterliegen dem jeweilig zu
betrachtenden Biotop.

Die Bestandsaufnahme basiert auf der lagegenauen Entwurfsvermessung
(ETRS89/DHHN2016).

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 18 werden bislang Uberwiegend
unbebaute landwirtschaftliche Flachen in Anspruch genommen. Hierdurch ent-
stehen Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne der §§ 13 ff. BNatSchG, die
grundsatzlich ausgleichspflichtig sind und durch geeignete MalRnahmen voll-
standig zu kompensieren sind. Die Eingriffs-/ Ausgleichsregelung ist nach den
Hinweisen zur Eingriffsregelung der HZE M-V zu flhren.

Artenschutz

Die artenschutzrechtliche Prifung erfolgt auf Grundlage der §§39 und 44
BNatSchG und umfasst die Potenzialabschatzung relevanter Artengruppen, die
Prifung moglicher Verbotstatbestande nach §44 BNatSchG sowie die Ablei-
tung erforderlicher Vermeidungs- und Minimierungsmaf3inahmen.

Ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wird im weiteren Bauleitplanverfahren
erganzt.

Pflanzen, Biotop- und Nutzungstypen

Das Plangebiet wird Uberwiegend als landwirtschaftliche Flache genutzt. Ein in-
nerhalb des Geltungsbereiches urspriinglich gefiihrtes gesetzlich geschitztes
Biotop nach §20 NatSchAG M-V (naturnahes Feldgeholz / Geholzstruktur) ist
nicht vorhanden. Grundlage der Bewertung ist die Vermessung und die ortliche
Aufnahme.

Im naheren Umfeld, jedoch aul3erhalb des Plangebietes, sind mehrere gesetz-
lich geschitzte Biotope kartiert. Siehe auch unter Gliederungspunkt 4.1 Um-
weltbericht dieser Begriindung.

Gesetzlich geschitzte Biotope liegen hauptsachlich westlich des Geltungsbe-
reiches. Die Auswirkungen auf westlich und aulRerhalb des Plangebietes gele-
gene geschitzte Biotope sind im weiteren Planverfahren zu beachten.

Innerhalb des Plangebietes kommen Uberwiegend Windschutzpflanzungen,
Einzelbdaume sowie kleinere Geholzstrukturen vor, die in der Bestandsdarstel-
lung entsprechend dargestellt sind. Die Baume befinden sich vor allem randlich
entlang bestehender Nutzungsgrenzen und im Ubergangsbereich zur offenen
Landschaft. Geschlossene Waldstrukturen sind innerhalb des Plangebietes
nicht vorhanden. Die Gehdlze weisen Uberwiegend einen anthropogen geprag-
ten Charakter auf.

Im Plangebiet ist ein offener Grabenabschnitt vorhanden, der vermessungs-
technisch mit Béschungs- und Sohlhéhen dokumentiert ist. Er erflllt lokal eine
Okologische Verbund- und Saumfunktion, weist jedoch aufgrund der geringen
Auspragung und der Vorbelastung durch angrenzende Nutzungen nur eine un-
tergeordnete naturschutzfachliche Wertigkeit auf.
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Insgesamt ist das Schutzgut Pflanzen im Plangebiet durch kleinteilige, vorbelas-
tete Vegetationsstrukturen gepragt, die Uberwiegend im Zusammenhang mit
bestehenden Siedlungs- und Nutzungsflachen stehen. Noch in der 1990iger
Jahren waren die Flachen innerhalb des Plangebietes landwirtschaftlich ge-
nutzt; erst danach wurden die Flachen als Weihnachtsbaumkultur genutzt; da-
her rihren auch die flachigen Gehdlzflachen.

Rastgebiete

Laut Kartenportal Umwelt des LUNG M-V liegt das Plangebiet innerhalb eines
Bereiches mit Rastgebietsfunktion der Stufe 2 (mittel bis hoch). Es handelt sich
um regelmafig genutzte Nahrung- und Ruhegebiete verschiedener Rastvogel-
arten. Aufgrund der anthropogenen Vorbelastung (Larm, visuelle Stérungen,
Bewegungsreize, Beleuchtung, regelmafiger menschlicher Aktivitat) kommt es
im Plangebiet bereits zu Vergramungserscheinungen. Das Plangebiet besitzt
laut LUNG M-V keine besondere Funktion als Kern- oder Schwerpunktlebens-
raum. Ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wird im Laufe des Verfahrens er-
ganzt-

Internationale und nationale Schutzgebiete

Das Plangebiet liegt aulRerhalb von internationalen und nationalen Schutzgebie-
ten. Nachstgelegene Landschaftsschutzgebiete (,Kuhlung®, ,Vorwedener Wie-
sen®) befinden sich in deutlicher Entfernung und weisen keine raumliche Uber-
schneidung mit dem Plangebiet auf.

Kurzbewertung

Durch die Inanspruchnahme bislang unbebauter Acker- und Grinlandflachen
kommt es zu einem Verlust von Biotopflachen sowie zur Beseitigung von Bau-
men und Geholzstrukturen. Mit der Umsetzung der Planung wird innerhalb des
Plangebietes kein gesetzlich geschitztes Biotop beriihrt oder gar entfernt. Ins-
gesamt ergibt sich durch die Realisierung der Planungsabsicht ein multifunktio-
naler Kompensationsbedarf, der vollstandig auszugleichen ist. Eingriffe in die
flachenhaften Biotope und flachigen Gehdlze sowie in den vorhandenen Baum-
bestand sind gemafy den naturschutzrechtlichen Vorgaben zu bilanzieren und
durch geeignete MalRnahmen auszugleichen.

Die Eingriffe werden im Rahmen der Abwagung als erheblich bewertet, sind je-
doch zur Umsetzung der gemeindlichen Ziele der Wohnraumschaffung und der
Sicherung der Nahversorgung stadtebaulich erforderlich und werden durch ex-
terne KompensationsmalRnahmen vollstdndig ausgeglichen. Die Gemeinde hat
die zur Verfiigung stehenden Standorte Uberpriift und aus gesamtheitlicher Be-
trachtung der stadtebaulichen und Umweltsituation den Standort sidlich der
B 105 als vorteilhaft fur die stadtebauliche Entwicklung gesehen.

Die artenschutzrechtliche Prufung erfolgt unabhangig vom Biotopschutz. MaR-
geblich ist, ob durch die Planung Verbotstatbestdnde nach §44 BNatSchG
ausgelost werden. Unter Bericksichtigung geeigneter Vermeidungs- und Mini-
mierungsmalinahmen sind artenschutzrechtliche Verbotstatbestdnde auszu-
schlie3en.

Die erforderliche Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt im Rahmen des
Planaufstellungsverfahrens. Die daraus resultierenden erforderlichen Kompen-
sationsmafinahmen sind entsprechend festzusetzen und durchzuflhren.
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6.3

Schutzgut Boden/ Flache

Bestand

Es handelt sich um bislang unversiegelte Béden mit natirlicher Bodenfunktion.
Altlasten sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bekannt. Im Plangebiet
liegt auf einer Flache von etwa 2,19 ha die Ackerwertzahl =50 vor.

Die vorlaufige Flachenbilanz weist fir den Geltungsbereich eine Gesamtflache
von rund 6,47 ha aus, davon entfallen ca. 4,71 ha auf Bauflachen, 0,85 ha auf
Grunflachen und 0,91 ha auf Verkehrsflachen. Die Teilflachen mit Ackerwert-
zahlen 250 nehmen hierbei lediglich einen untergeordneten Anteil ein; die In-
anspruchnahme hochwertiger Béden im Sinne der Raumordnung bleibt damit
deutlich unterhalb der relevanten 5-ha-Schwelle Eine raumordnerisch erhebli-
che Beeintrachtigung der landwirtschaftlichen Bodennutzung liegt nicht vor.
Auch unter Berlcksichtigung der im Plangebiet vorkommenden kleineren Fla-
chen mit Ackerwertzahlen = 50 bleibt die Inanspruchnahme hochwertiger Boden
deutlich unterhalb der raumordnerisch relevanten 5-ha-Schwelle; die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung werden gewahrt.

Trotz teilweise guter Bodengtte besteht keine unzerschnittene Agrarstruktur mit
ubergeordneter Bedeutung. Die Flachen erfillen vielmehr eine Arrondie-
rungs- und Ubergangsfunktion zwischen Siedlung und freier Landschaft.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 18 liegt innerhalb einer land-
wirtschaftlich gepragten Feldflur, die in den raumordnerischen Fachkulissen als
Bereich mit erhéhter Bodenerosionsgefahrdung dargestellt ist. Die Belange des
Bodenschutzes werden im Rahmen der Planung bertcksichtigt und durch Be-
grenzung der Versiegelung, Begrinungsmalnahmen sowie eine geregelte Nie-
derschlagswasserbewirtschaftung gemindert.

Kurzbewertung

Mit der Planung ist zusatzliche Flachenversiegelung verbunden, die zu einem
dauerhaften Verlust von Bodenfunktionen fihrt. Betroffen sind Uberwiegend
landwirtschaftlich genutzte Béden ohne bekannte Altlasten. Die Auswirkungen
auf das Schutzgut Boden sind als erheblich, jedoch durch Minimierung der Ver-
siegelung und durch Ausgleichsmallnahmen als kompensierbar, zu bewerten.
Eine Versiegelung erfolgt durch Gebaude, Verkehrsflachen und Stellplatze. Ge-
eignete Vermeidungs- und MinderungsmalRnahmen sind u. a. die Begrenzung
der Grundflachenzahl, ein Verbot von Schottergarten und die Begrinung nicht
Uberbaubarer Grundstiicksflachen. Die vorgesehene Niederschlagswasserbe-
wirtschaftung tragt zugleich zur Minderung der Erosionsanfalligkeit der angren-
zenden Feldflur bei, indem unkontrollierte Oberflachenabflisse vermieden wer-
den. Die Flacheninanspruchnahme bleibt unterhalb der raumordnerisch rele-
vanten Schwellen (5-ha-Ziel hochwertiger Béden). Die Auswirkungen auf die
Landwirtschaft sind nicht erheblich und mit den Zielen der Raumordnung ver-
einbar.

Werden schadliche Bodenveranderungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, besteht seitens der Grund-
stiickseigentimer nach § 2 des Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land
Mecklenburg — Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V] eine
Mitteilungspflicht, gegenliber der zustandigen unteren Bodenschutzbehdérde.
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Bei allen Malinahmen sind schadliche Bodeneinwirkungen, insbesondere Bo-
denverunreinigungen, Verdichtungen, Erosion sowie der Verlust oder die Ver-
mischung von Oberboden, zu vermeiden.

Schutzgut Wasser

Bestand

Oberflachengewasser sind im Plangebiet nicht vorhanden. Das Grundwasser
steht in den meisten Bereichen des Plangebietes in > 10 m an. Im dstlichen Be-
reich ist das Grundwasser nicht nutzbar.

Das anfallende Niederschlagswasser versickert oder wird derzeit flachenhaft
Uber die unversiegelten Béden schadlos abgeleitet. Wasserschutzgebiete oder
Vorranggebiete fir den Wasserhaushalt sind nicht betroffen.

Kurzbewertung

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung kommt es zu Veranderungen
des lokalen Wasserhaushalts. Zur Vermeidung erheblicher Auswirkungen ist ein
entsprechendes Entwasserungskonzept zu erstellen. Die Rickhaltung und Ver-
sickerung des anfallenden Niederschlagswassers werden hierbei vorgesehen.
Nur wenn eine Versickerung auf den Grundsticken nicht mdglich ist, ist eine
Ableitung des anfallenden Oberflachenwassers vorzusehen.

Bei Einhaltung der erforderlichen MalRnahmen zur Rickhaltung, Versickerung
und Ableitung sind keine erheblichen Beeintrachtigungen des Schutzgutes
Wasser zu erwarten.

Durch die erhdhte Versiegelung kann es zu einer Verringerung der Grundwas-
serneubildung kommen. Bei Umsetzung der vorgesehenen Malinahmen zur
Ruckhaltung, Versickerung und — soweit erforderlich — Ableitung des Nieder-
schlagswassers sind jedoch keine erheblichen Beeintrachtigungen des Schutz-
gutes Wasser sowie des Grund- und Oberflachenwassers zu erwarten. Eine
Einbindung an das vorhandene System der Regenwasserableitung mit dem 6st-
lich gelegenen Regenwasserriickhaltebecken wird im Rahmen des Planaufstel-
lungsverfahrens Uberprift.

Schutzgut Klima und Luft

Bestand

Die Bewertung des Schutzguts Klima und Luft erfolgt auf Grundlage der Luftgl-
tedaten des LUNG M-V 2025. Danach wurden im Jahr 2025 in Mecklen-
burg-Vorpommern keine Grenzwertliberschreitungen fiir die relevanten Luft-
schadstoffe festgestellt.

Das Plangebiet wirkt derzeit als Flache mit lokalklimatischer Ausgleichsfunktion.
Die vorhandenen Baumstrukturen haben eine positive Wirkung auf das lokale
Klima und tragen zur Verschattung bei. Das Plangebiet liegt jedoch in einem
bereits anthropogen vorgepragten Ubergangsbereich zwischen Wohnbebau-
ung, einem nordostlich befindlichen Gewerbegebiet mit dem Gewerbegebiet
Bargeshagen und freier Landschaft. Die klimatische Ausgangssituation ist durch
bestehende Versiegelungen und die angrenzende Verkehrs- und Gewerbenut-
zung bereits vorbelastet. Das Plangebiet liegt innerhalb des regionalen Luftzir-
kulationssystems der Ostsee. Der Geltungsbereich hat daher keine besondere
Bedeutung fir die regionale Kaltluft- und Frischluftentstehung.
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Kurzbewertung

Durch die Uberbauung bislang offener Flachen kommt es zu einer Verringerung
der lokalen Kaltluftentstehung und Verdunstungsleistung. Aufgrund der Lage
des Plangebietes im Einflussbereich der regionalen Luftzirkulationssystems der
Ostsee ist jedoch ein wirksamer Luftaustausch gewahrleistet, der die Durchlif-
tung des siedlungsnahen Raumes unterstitzt und die lokale Luftqualitat stabili-
siert.

Trotz eines nutzungsbedingt héheren Versiegelungsgrades im Sondergebiet
Einzelhandel sind insgesamt keine nachteiligen Auswirkungen auf das Mikro-
klima und lokale Klima zu erwarten. Die zusatzlichen Versiegelungen in den
Wohnbauflachen werden auf ein auf ein moderates Mal} beschrankt. Durch
festgesetzte Grunflachen sowie zusatzliche Bepflanzungen kénnen positive
Wirkungen auf Luftqualitdt und kleinklimatische Verhaltnisse erzielt werden.
Diese Festsetzungen werden im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens nach
Vorlage sonstiger Gutachten und Stellungnahmen bestimmit.

Den Zielen der Klimaanpassung wird durch die Festsetzung der o6ffentlichen
und privaten Grunflachen sowie der Festsetzung der Anpflanzflachen Rech-
nung getragen. Rodungen und Eingriffe in den Baum- und Gehdlzbestand sind
zu bilanzieren und entsprechend auszugleichen. Die untere Naturschutzbehor-
de ist zu beteiligen und erforderliche behérdliche Genehmigungen entspre-
chend einzuholen.

Schutzgut Landschaft und Landschaftsbild

Bestand

Das Landschaftsbild ist durch offene landwirtschaftliche Flachen im Ubergang
zur bestehenden Siedlungsstruktur gepragt. Im westlichen Bereich liegen
Baumkulturen fir den Weihnachtsbaumverkauf. Es handelt sich um einen Be-
trieb der Gartenbauerzeugung. Der Bereich stellt einen siedlungsnahen Land-
schaftsraum dar, der bereits durch angrenzende Wohnbebauung, Verkehrsfla-
chen mit der B 105 und gewerbliche Nutzungen in der Umgebung vorgepragt
ist.

Kurzbewertung

Durch die Errichtung neuer Baukdrper kommt es zu einer Veranderung des
Landschaftsbildes. Die Bebauung schliel3t jedoch unmittelbar an bestehende
Siedlungsstrukturen an und fiihrt aus Sicht der Gemeinde nicht zu einer Zersie-
delung der freien Landschaft. Durch die vorgesehene Einbindung in die beste-
hende Ortslage, die ortsangemessene Hohenentwicklung der Bebauung sowie
geplante Grinflachen und Schutzpflanzungen werden erhebliche Beeintrachti-
gungen des Landschaftsbildes vermieden. Aufgrund der siedlungsnahen Lage
und der Einbindung in bestehende Strukturen fihren die geplanten Baukdérper
nicht zu erheblichen Beeintrdchtigungen des Landschaftsbildes. Die Auswir-
kungen sind insgesamt als gering bis mafig einzustufen.

Schutzgut Kultur- und Sachgiiter

Bestand
Kultur- und Sachguter sind im Plangebiet nicht bekannt. Bodendenkmale sind
derzeitig nicht nachgewiesen.

Kurzbewertung
Baudenkmale sind im Plangebiet nicht vorhanden.
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Im Plangeltungsbereich sind derzeit keine Bodendenkmale bekannt. Wenn
wahrend der Erdarbeiten archaologische Funde oder auffallige Bodenverfar-
bungen entdeckt werden, ist gemall § 11 Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG
M-V) die zustandige untere Denkmalschutzbehérde unverziiglich zu benach-
richtigen und der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitar-
beiters oder Beauftragten des Landesamtes fur Kultur und Denkmalpflege in
unverandertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfir der Entdecker,
der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentimer sowie zufallige Zeugen, die den
Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt finf Werktage nach Zu-
gang der Anzeige.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

Zwischen den Schutzgutern bestehen funktionale Wechselwirkungen, insbe-
sondere zwischen Boden, Wasser, Klima/Luft sowie Tiere, Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt. Die bislang unversiegelten landwirtschaftlichen Flachen Uber-
nehmen Funktionen fur die Versickerung von Niederschlagswasser, die Kalt-
und Frischluftentstehung sowie als Lebensraum fur Pflanzen und Tiere.

Durch die geplante Bebauung werden diese Funktionen teilweise reduziert. Die
Auswirkungen verstarken sich gegenseitig, etwa durch den Zusammenhang
zwischen Bodenversiegelung, Wasserhaushalt und kleinklimatischen Verande-
rungen sowie durch den Verlust von Biotop- und Habitatstrukturen mit Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild.

Aufgrund der siedlungsnahen Lage, bestehender Vorbelastungen sowie der
vorgesehenen Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmallnahmen
bleiben die Wechselwirkungen insgesamt beherrschbar. Erhebliche schutzgut-
Ubergreifende Beeintrachtigungen sind nicht zu erwarten.

Kurzbewertung

Insgesamt sind bei Umsetzung der Planung Umweltauswirkungen unterschied-
licher Erheblichkeit zu erwarten. Aufgrund der mit der Planung verbundenen
Eingriffe ergibt sich ein multifunktionaler Kompensationsbedarf, der vollstandig
durch Kompensationsmafinahmen auszugleichen ist.

Nach Auswertung der Stellungnahmen aus der friihzeitigen Beteiligung der Be-
hérden und TOB und der Offentlichkeit erfolgt die Erganzung des Umweltbe-
richtes nach den bekannt gegebenen Vorgaben zu Umfang und Detaillierungs-
grad der Prufung der Umweltbelange. Unter Berlcksichtigung der Umsetzung
aller erforderlichen Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmafinah-
men sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand zum Plangebiet und seiner Um-
gebung bei der Umsetzung der Planung keine erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen im Sinne des Baugesetzbuches zu erwarten.

Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfal-
len und Abwassern

Die gesetzlichen Vorgaben zur Vermeidung von Emissionen beim Bau von Ge-
bauden werden eingehalten, sodass die Emissionen der neuen Gebaude nied-
rig ausfallen werden. Zur Bewertung der Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit wird die Erfassung und Bewertung von Schallimmissionen in einer
schalltechnischen Untersuchung vorgenommen.

Baubedingte Abfalle und Abwasser sind gemall den gesetzlichen Vorgaben
fachgerecht zu entsorgen oder einer Behandlung zuzuflhren.
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Betriebsbedingte Abfalle und Abwasser durch die geplante Nutzung sind ge-
mafl den gesetzlichen Vorschriften durch die zustadndigen Entsorgungsunter-
nehmen zu entsorgen.

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie

Im Rahmen der Umsetzung der Planung sind bei der Errichtung der Gebaude
die einschlagigen Gesetze zur Energieeinsparung und Fdrderung regenerativer
Energien zu beachten.

Darstellung von Landschaftsplanen sowie sonstigen Planen insbesondere
des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes

Ein beschlossener Landschaftsplan liegt nicht vor.

Sonstige Plane insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrech-
tes liegen fir das Plangebiet nicht vor. Der Larmminderungsplan der Gemeinde
Admannshagen-Bargeshagen wird beachtet. Der Knotenpunkt der B 105 mit
dem Admannshager Damm wird weiterhin leistungsgerecht ausgebaut.

Auswirkungen, die aufgrund der Anfalligkeit der nach dem Bebauungs-
plan zuldssigen Vorhaben fiir schwere Unfille und Katastrophen zu erwar-
ten sind

Durch die Ausweisung des Plangebietes werden keine Vorhaben begrindet, in
denen schwere Unfalle oder Katastrophen zu erwarten sind.

Risiken fiir die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Um-
welt

In der naheren Umgebung des Plangebietes befinden sich keine Anlagen von
denen Gefahren oder Katastrophen ausgehen kénnen.

Im Plangebiet und dessen naherer Umgebung sind keine Bau- und Boden-
denkmale sowie Kultur- und sonstigen Sachgiter bekannt. Eine Gefahrdung
oder Beeintrachtigung des kulturellen Erbes ist auszuschlielen.

Risiken fir die menschliche Gesundheit durch die geplanten Nutzungen sind
nicht erkennbar. Hinsichtlich der Verkehrslarmemissionen wird es zu einer Er-
héhung kommen, die jedoch nicht mit Risiken fir die menschliche Gesundheit
verbunden sind.

Kumulierung mit den Auswirkungen mit benachbarten Plangebieten

Aus Sicht der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen sind keine Vorhaben
geplant oder auch keine Vorhaben bekannt, die fur eine Kumulierung der Aus-
wirkungen beachtlich waren.

Auswirkungen des Planvorhabens auf das Klima und der Anfiélligkeit des
Planvorhabens gegeniiber den Folgen des Klimawandels

Aufgrund der Lage sowie der Art und dem Mal der geplanten baulichen Nut-
zung ist keine hohe Anfalligkeit des Plangebietes gegeniiber den Folgen des
Klimawandels erkennbar.
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7. Aussagen zum Artenschutz

Auf europarechtlicher Ebene ergeben sich aus den Artikeln 12 und 13 der Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und dem Artikel 5 der Vogelschutz-
Richtlinie (Vogelschutz-RL) artenschutzrechtliche Verbote.

Auf bundesrechtlicher Ebene sind die artenschutzrechtlichen Verbote in dem
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geregelt. Im Bundesnaturschutzgesetz
werden die artenschutzrechtlichen Verbote in Zugriffsverbote (§ 44 Abs. 1
BNatSchG), Besitzverbote (§ 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG) und Vermark-
tungsverbote (§ 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG) unterteilt.

Fir die Bebauungsplanung sind nur die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1
BNatSchG relevant.

Die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sind im Einzelnen das T6-
tungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG), das Stérungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr.
2 BNatSchG), das Schadigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) und das
Beschadigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG).

Die in der FFH-RL und der Vogelschutz-RL vorgegebenen artenschutzrechtli-
chen Verbote wurden im § 44 BNatSchG aufgenommen, sodass bei der Pri-
fung artenschutzrechtlicher Anforderungen das BNatSchG malgeblich ist.

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden
nicht durch Bebauungsplane ausgeldst. Zu einem Verstol3 gegen die arten-
schutzrechtlichen Verbote kommt es erst durch die Realisierung einzelner Bau-
vorhaben.

Daher ist es Aufgabe der Gemeinde bereits auf Ebene der Bebauungsplanung
zu prufen, ob vorgesehene Festsetzungen den artenschutzrechtlichen Verboten
entgegenstehen.

Die artenschutzrechtlichen Verbote sind nicht abwagungsfahig, da es sich hier-
bei um gesetzliche Anforderungen handelt.

Werden solche Verbotsbestande fir Vorhaben im Rahmen der Bebauungspla-
nung erfullt, ist nach § 45 Abs. 7 BNatSchG die Erteilung einer Ausnahmege-
nehmigung durch die zustandigen Naturschutzbehdrden erforderlich.

Die Grundlage fur die Aussagen zum Artenschutz ist die Faunistische Bestand-
serfassung und der Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) als Beitrag zum
Umweltbericht fir den Bebauungsplan Nr. 18 der Gemeinde Admannshagen-
Bargeshagen. Der AFB wird auf Ebene des Entwurfes ergédnzt. Nach derzei-
tigem Kenntnisstand wird eine Potentialabschatzung als hinreichend ein-
geschatzt.

8. Eingriffs-/ Ausgleichbilanzierung

Die Eingriffs-/ Ausgleichsregelung wird mit den Entwurfsunterlagen erganzt.
Dies betrifft sowohl Eingriffe in Flachen als auch in die Wertung von Einzelbau-
men.
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MaRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteili-
ger Umweltauswirkungen

Vorkehrungen und MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Mini-
mierung

Gemal § 15 Absatz 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet,
vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen.
Hierbei gelten Beeintrachtigungen als vermeidbar, wenn der mit dem Eingriff
verfolgte Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeintrachtigungen
von Natur und Landschaft zu erreichen ist.

- Zur Vermeidung von Verbotstatbestanden nach § 44 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) werden geeignete artenschutzrechtliche Vermeidungs-
mafinahmen umgesetzt.

- Geholzentfernungen sowie die Baufeldraumung erfolgen ausschlie3lich au-
Rerhalb der Brut- und Fortpflanzungszeit, d. h. im Zeitraum vom 1. Oktober
bis zum 28./29. Februar.

- Sofern Bau- oder Erdarbeiten auflerhalb dieses Zeitraumes erforderlich
werden, ist vorab durch eine fachkundige Prifung sicherzustellen, dass kei-
ne Fortpflanzungs- oder Ruhestatten besonders geschitzter Arten betroffen
sind.

- Bei Erdarbeiten werden Malinahmen ergriffen, um das Eintreten von T6-
tungs- oder Verletzungsrisiken, insbesondere fur bodenlebende Arten (z. B.
Amphibien), zu vermeiden.

- Schutz angrenzender Vegetationsflachen durch Baumschutz- und Abgren-
zungsmalnahmen wahrend der Bauphase.

- Vermeidung unndétiger Bodenverdichtungen und Erosion durch angepasste
Bauablaufe.

- Nach Abschluss der Bauarbeiten werden beanspruchte Flachen fachge-
recht rekultiviert und begrint.

In Betracht kommende anderweitige Planungsmoglichkeiten

Mit den Entwurfsunterlagen wird das innere Plankonzept nochmals Uberprift.
Die Bewertung von Stellungnahmen flie3t in das laufende Planaufstellungsver-
fahren ein. Anderweitige Flacheninanspruchnahmen zur Entwicklung des Ge-
bietes werden aus Sicht der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen nicht ge-
sehen.

Zusitzliche Angaben

Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen
Verfahren bei der Umweltpriifung/ Hinweise auf Schwierigkeiten bei der
Zusammenstellung der Angaben

Die verkehrlichen Belange wurden durch ein verkehrstechnisches Gutachten
Uberprift und werden im Bebauungsplan berlcksichtigt. Weitere Fachgutachten
zu den Ubrigen Schutzgltern werden im weiteren Bauleitplanverfahren im erfor-
derlichen Umfang erganzt und bericksichtigt.
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11.2

11.3

11.4

Geplante MaBnahmen zur Uberwachung der erheblichen Auswirkungen
auf die Umwelt infolge der Durchfiihrung des Bauleitplans

Ausfuhrungen zu diesem Sachverhalt werden im weiteren Planaufstellungsver-
fahren mit den Entwurfsunterlagen erganzt.

Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr.18 sind die potenziellen erheblichen
Auswirkungen des Planvorhabens auf Mensch, Natur und Landschaft zu Uber-
prifen. Das Plangebiet liegt in einem Bereich, der bereits durch Wohnbebau-
ung, Stralen und gewerbliche Nutzungen in der Umgebung vorgepragt ist. Ge-
schitzte Biotope sind nicht berihrt. Fir die Menschen in der Umgebung sind
daher keine erheblichen zusatzlichen Belastungen zu erwarten. Auch flir das
geplante Sondergebiet Einzelhandel werden MalRnahmen vorgesehen, um
Larm und Verkehr auf ein vertragliches Mal zu begrenzen.

Die Flachen werden derzeit Uberwiegend landwirtschaftlich genutzt. Es befin-
den sich Windschutzpflanzungen, einzelne Baume und Gehdlze innerhalb des
Plangebietes. Erhebliche Eingriffe in den Baum- und Gehdlzbestand sind voll-
standig durch geeignete Ausgleichsmallhahmen zu kompensieren. Fir ge-
schutzte Tierarten sind bei Erfordernis Schutz- und VorsorgemalRnahmen ein-
zuhalten, sodass keine dauerhaften Schaden zu erwarten sind.

Durch die Bebauung werden bislang unbebaute Flachen versiegelt, wodurch
natirliche Bodenfunktionen teilweise verloren gehen. Da Uberwiegend Bdden
mit mittlerer Qualitat betroffen sind und AusgleichsmaRnahmen vorgesehen
werden, werden diese Auswirkungen als vertretbar eingeschatzt. Gewasser be-
finden sich im Plangebiet nicht. Einschrankungen bei der Versickerung von Re-
genwasser werden durch geeignete Mallhahmen zur Regenwasserbewirtschaf-
tung ausgeglichen.

Die offenen Flachen tragen derzeit zur lokalen Frischluftbildung bei. Diese
Funktion wird durch die Bebauung teilweise reduziert. Aufgrund der siedlungs-
nahen Lage, bestehender Vorbelastungen, der glinstigen regionalen Luftzirkula-
tion durch die Nahe zur Ostsee sowie zusatzlicher Begriinungsmalinahmen
sind jedoch keine erheblichen Nachteile flr Klima oder Luftqualitat zu erwarten.
Das Landschaftsbild ist bereits durch den Ubergang von Siedlung zu freier
Landschaft gepragt. Die geplante Bebauung fligt sich in die bestehende Orts-
struktur ein und wird durch Grunflachen und die vorgesehenen Anpflanzungen
gestalterisch eingebunden.

Insgesamt fiihrt die Planung zu Eingriffen in Natur und Landschaft, die jedoch
vollstandig ausgeglichen werden sollen. Unter Berucksichtigung aller vorgese-
henen Schutz-, Minimierungs- und Ausgleichsmalinahmen sind aus Sicht der
Gemeinde keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die Schutzglter zu
erwarten

Referenzliste der Quellen, die fiir die im Umweltbericht enthaltenen Be-
schreibungen und Bewertungen herangezogen wurden

Gutachten und sonstige Quellen

- Verkehrstechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 18 der Gemeinde
Admannshagen-Bargeshagen, BERNARD Gruppe ZT GmbH, Rostock, Mai
2023, Projekt-Nr. 502747

- Strukturanalyse und Innenbereichsanalyse zur baulichen und grinordneri-
schen Entwicklung im Ortsteil Bargeshagen als Variantenuntersuchung,
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Planungsbiro Mahnel 2026, 23936 Grevesmuhlen, Rudolf-Breitscheid-
StralRe 11

Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen Strukturanalyse und Prognosen
2040, Auftraggeber: Landkreis Rostock, Amt flr Kreisentwicklung, August-
Bebel-StralRe 3, 18209 Bad Doberan, Bearbeitung: Wimes-Stadt- und Regi-
onalentwicklung, Barnsdorfer Weg 6, 18057 Rostock, Januar 2026

Literatur und Arbeitshilfen

Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern (HzE) Neufas-
sung 2018, Ministerium fir Landwirtschaft und Umwelt M-V, Schwerin.
Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal Um-
welt Mecklenburg-Vorpommern, www.umweltkarten.mv-
regierung.de/atlas/script/ (Zugriff 2026).

LUNG M-V (2026): Luftqualitat in Mecklenburg-Vorpommern 2025 — Vorlau-
fige Auswertung der Messdaten 2025, Luftqualitdt in Mecklen-
burg-Vorpommern 2025, Abruf Uber das Luftgite-Informationssystem des
Landes M-V.
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TEIL 3 Ausfertiqung

1. Beschluss liber die Begriindung

Die Begriindung zur Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 18 der Gemeinde
Admannshagen-Bargeshagen ,Wohnen an der HauptstraRe® stdlich der B 105
(westlich der Hauptstral3e Nr. 46) wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung

AM e gebilligt.
Admannshagen-Bargeshagen, den......... (Siegel)
Stuhr .............................

Blrgermeister
der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen

2. Arbeitsvermerke

Aufgestellt fur die Beschlussfassung uber den Vorentwurf vom 25.10.2025, er-
ganzt um Abstimmungsergebnisse mit Behérden im Marz 2026.

Aufgestellt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen
und dem Amt Bad Doberan-Land durch das:

Planungsburo Mahnel
Rudolf-Breitscheid-Strafte 11
23936 Grevesmiuhlen
Telefon 03881 /7105-0
Telefax 03881 /71 05 -50
mahnel@pbm-mahnel.de

Planungsstand: Vorentwurf 25.10.2025 71


mailto:mahnel@pbm-mahnel.de

	Teil 1  Städtebaulicher Teil 5
	TEIL 2 Prüfung der Umweltbelange - Umweltbericht 50
	TEIL 3 Ausfertigung 71
	Teil 1  Städtebaulicher Teil
	1. Planungsgegenstand
	1.1 Anlass und Erforderlichkeit der Planung
	1.2 Städtebauliche Entwicklungsziele der Planung
	1.3 Lage und Abgrenzung des Plangeltungsbereiches
	1.4 Plangrundlage
	1.5 Bestandteile des Bebauungsplanes
	1.6 Wesentliche Rechtsgrundlagen

	2. Planverfahren
	3. Einordnung in übergeordnete und örtliche Planungen
	3.1 Landesraumentwicklungsprogramm
	3.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm
	3.3 Raumordnerische Kurzzusammenfassung und Fazit
	3.4 Flächennutzungsplan
	3.5 Landschaftsplan

	4. Beschreibung des Plangebietes und seines Umfeldes
	4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation
	4.2 Naturräumlicher Bestand
	4.3 Städtebaulicher Bestand
	4.4 Verkehr und Ver- und Entsorgung

	5. Planungsziele und Planfestsetzungen
	5.1 Planungsalternativen
	5.2 Begründung der Planungsziele
	5.3 Planfestsetzungen
	5.3.1 Art der baulichen Nutzung
	5.3.2 Maß der baulichen Nutzung
	5.3.3 Sonstige Festsetzungen


	6. Grünflächen; Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
	6.1 Grünflächen
	6.2 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
	6.3 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
	6.4 Bindungen von Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

	7. Örtliche Bauvorschriften
	8. Verkehrliche Erschließung
	9. Ver- und Entsorgung
	9.1 Trinkwasserversorgung
	9.2 Schmutzwasserentsorgung
	9.3 Oberflächenwasserbeseitigung
	9.4 Brandschutz/ Löschwasser
	9.5 Elektroenergieversorgung
	9.6 Gasversorgung
	9.7 Telekommunikation
	9.8 Abfallentsorgung

	10. Nachrichtliche Übernahmen
	10.1 Bau- und Kulturdenkmale/ Bodendenkmale

	11. Hinweise ohne Normcharakter
	11.1 Bodenschutz
	11.2 Munitionsfunde
	11.3 Abfall- und Kreislaufwirtschaft
	11.4 Versickerung von Niederschlagswasser
	11.5 Grundwasserschutz
	11.6 Artenschutz
	11.7 Anforderungen an die Sicherung des ausreichenden Schallschutzes
	11.8 Externe Kompensationsmaßnahmen
	11.9 DIN-Vorschriften

	12. Wesentliche Auswirkungen der Planung
	12.1 Flächenbilanz
	12.2 Kosten

	13. Fachgutachten

	TEIL 2 Prüfung der Umweltbelange - Umweltbericht
	1. Anlass und Aufgabenstellung
	1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes
	1.2 Lage des Plangebietes
	1.3 Vorbelastung

	2. Einordnung in übergeordnete und örtliche Planungen
	2.1 Landesraumentwicklungsprogramm und Regionales Raumentwicklungs-programm
	2.2 Flächennutzungsplan
	2.3 Landschaftsplan
	2.4 Gutachtlicher Landschaftsplan M‑V / Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan MMR

	3. Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung
	4. Schutzgebiete und Schutzobjekte
	4.1 Nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope
	4.2 Internationale und nationale Schutzgebiete
	4.3 Gesetzlich geschützte Bäume
	4.4 Wald
	4.5 Rastgebiete

	5. Gewässer- und Hochwasserschutz
	6. Bestandsaufnahme und Kurzbewertung der Schutzgüter
	6.1 Schutzgut Mensch
	6.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
	6.3 Schutzgut Boden/ Fläche
	6.4 Schutzgut Wasser
	6.5 Schutzgut Klima und Luft
	6.6 Schutzgut Landschaft und Landschaftsbild
	6.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter
	6.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern
	6.9 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern
	6.10 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie
	6.11 Darstellung von Landschaftsplänen sowie sonstigen Plänen insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes
	6.12 Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle und Katastrophen zu erwarten sind
	6.13 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt
	6.14 Auswirkungen des Planvorhabens auf das Klima und der Anfälligkeit des Planvorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels

	7. Aussagen zum Artenschutz
	8. Eingriffs-/ Ausgleichbilanzierung
	9. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen
	9.1 Vorkehrungen und Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Minimierung

	10. In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten
	11. Zusätzliche Angaben
	11.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung/ Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben
	11.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt infolge der Durchführung des Bauleitplans
	11.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung
	11.4 Referenzliste der Quellen, die für die im Umweltbericht enthaltenen Beschreibungen und Bewertungen herangezogen wurden


	TEIL 3 Ausfertigung
	1. Beschluss über die Begründung
	2. Arbeitsvermerke


